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ADVA AG Optical Networking 

Meiningen 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2012 
 

– ISIN DE 000 510 300 6 – 
 

(Wertpapierkennnummer 510 300) 
 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, 24. Mai 2012, um 
11.00 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr), im Hotel Sächsischer Hof, Georgstr. 1, 98617 Meiningen, 

Deutschland, stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 

eingeladen. 
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Tagesordnung 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 

31. Dezember 2011, des Lageberichts für das Ge-

schäftsjahr 2011, des Berichts des Aufsichtsrats 

für das Geschäftsjahr 2011, des gebilligten Kon-

zernabschlusses zum 31. Dezember 2011, des 

Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011 

und des erläuternden Berichts des Vorstands zu 

den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, Abs. 5, 315 

Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 

Jahresabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit 

festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die 

Hauptversammlung. Der Jahresabschluss, der Lage-

bericht, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht, 

der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des 

Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, Abs. 

5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sind der 

Hauptversammlung zugänglich zu machen. Ein Be-

schluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt nicht 

gefasst.  

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-

lanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011 

Der Jahresabschluss der ADVA AG Optical Networking 

zum 31. Dezember 2011 weist einen Bilanzgewinn von 

EUR 3.128.466,41 aus. Aufgrund einer Ausschüttungs-

sperre nach § 268 Abs. 8 HGB darf gegenwärtig jedoch 

keine Dividendenzahlung vorgenommen werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den 

Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 

3.128.466,41 in voller Höhe auf neue Rechnung vor-

zutragen. 

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2011 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern 

des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2011 amtiert 

haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.  

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2011 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern 

des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2011 amtiert 

haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.  

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-

schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012  
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Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prü-

fungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers 

Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

München, zum Abschlussprüfer und zum Konzern-

abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen. 

 

6. Festsetzung der variablen Vergütung für den 

Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011  

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. Juni 

2007 hat unter Tagesordnungspunkt 6 die Vergütung 

des Aufsichtsrats neu festgelegt. Danach erhält jedes 

Aufsichtsratsmitglied neben dem Ersatz seiner Auslagen 

eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 

Vergütung. Neben dieser festen Vergütung erhalten die 

Mitglieder des Aufsichtsrats jährlich eine am Unter-

nehmenserfolg orientierte variable Vergütung, deren 

Höhe auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat je-

weils von derjenigen Hauptversammlung festgelegt 

werden soll, die über die Entlastung des Aufsichtsrates 

für das betreffende Geschäftsjahr beschließt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden 

Beschluss zu fassen:  

Zusätzlich zur festen Vergütung erhalten die Aufsichts-

ratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2011 jeweils eine 

variable Vergütung in Höhe von EUR 5.000,00 pro zwölf-

monatige Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat. Die beiden 

stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden sowie der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhalten jeweils 

das Zweifache des vorgenannten Betrages, der Auf-

sichtsratsvorsitzende erhält das Dreifache des vorge-

nannten Betrages. Aufsichtsratsmitgliedern, die dem 

Aufsichtsrat nicht für die Dauer des gesamten Ge-

schäftsjahres 2011 angehörten, wird die variable Ver-

gütung zeitanteilig im Verhältnis zur Dauer ihrer Amts-

zugehörigkeit in diesem Geschäftsjahr gewährt. Gleiches 

gilt, soweit Mitglieder des Aufsichtsrats eines der vor-

stehend beschriebenen besonderen Ämter nicht während 

des gesamten Geschäftsjahres 2011 ausgeübt haben, 

für die vorstehend beschriebene Erhöhung der variablen 

Vergütung.  

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des 

genehmigten Kapitals 2009/I (in der Satzung als 

genehmigtes Kapital I bezeichnet) sowie die 

Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

2012/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss; Satzungsänderung  

Mit Beschluss des Vorstands vom 1. Juli 2010 und 

Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag hat die 

Gesellschaft im Rahmen einer Barkapitalerhöhung ihr 

genehmigtes Kapital 2009/I (in der Satzung als geneh-

migtes Kapital I bezeichnet) teilweise ausgenutzt und 

dadurch ihr im Handelsregister eingetragenes Grund-

kapital um EUR 551.471 erhöht.  
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Darüber hinaus sind am 21. Januar 2011, am 13. Juli 

2011 und am 26. September 2011 Ausnutzungen des in 

§ 4 Abs. 4b der Satzung geregelten Kapitals III in das 

Handelsregister eingetragen worden. Durch diese 

Ausnutzungen genehmigten Kapitals wurde das Grund-

kapital der Gesellschaft um insgesamt EUR 135.750 

erhöht.  

Um den nach diesen Ausnutzungen genehmigten 

Kapitals noch bestehenden Handlungsspielraum der 

Verwaltung wieder zu erweitern, soll das gesamte noch 

bestehende genehmigte Kapital 2009/I aufgehoben und 

ein neues genehmigtes Kapital geschaffen werden. Die 

Aufhebung des genehmigten Kapitals 2009/I soll nur 

wirksam werden, wenn das genehmigte Kapital 2012/I 

wirksam an seine Stelle tritt.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu 

beschließen:  

a) Aufhebung des genehmigten Kapitals 2009/I; 

Satzungsänderung  

Das genehmigte Kapital 2009/I gemäß derzeitigem 

§ 4 Abs. (4) der Satzung wird, soweit diese  

Ermächtigung noch nicht ausgenutzt wurde, mit 

Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung des gemäß 

lit. b) und c) beschlossenen genehmigten Kapitals 

2012/I im Handelsregister aufgehoben.  

 

b) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

2012/I  

     Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. Mai 2017 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 

bis zu 22.398.187 (in Worten: zweiundzwanzig 

Millionen dreihundertachtundneunzigtausend einhun-

dertsiebenundachtzig) neuen, auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen 

um insgesamt bis zu EUR 22.398.187,00 (in Worten: 

zweiundzwanzig Millionen dreihundertachtundneun-

zigtausend einhundertsiebenundachtzig) zu erhöhen 

(genehmigtes Kapital 2012/I).   

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt 

werden. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe 

festzulegen.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhö-

hungen gegen Sacheinlagen auszuschließen.  
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Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 

neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien sollen 

von mindestens einem Kreditinstitut oder min-

destens einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 

Absatz 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 

Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Ver-

pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten.  

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 

in folgenden Fällen auszuschließen,  

aa) um etwaige Spitzen zu verwerten,  

bb) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich  

ist, um Inhabern von Wandlungs- oder Options-

rechten, die von der Gesellschaft oder von Gesell-

schaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar 

oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben 

wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte 

oder nach Erfüllung von Wandlungspflichten zu-

stünde,  

 

cc)  wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die 

gemäß oder in sinngemäßer Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes gegen Bareinlagen 

unter Ausschluss des Bezugsrechts während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegebenen Aktien 

insgesamt 10% des Grundkapitals nicht über-

schreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung. Auf die Begrenzung auf 10% 

des Grundkapitals sind anzurechnen:  

   eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden und  

   Aktien, die zur Bedienung von Schuldver-

schreibungen mit Wandlungs- oder Options-

rechten ausgegeben werden oder auszugeben 

sind, sofern und soweit die Schuldverschrei-

bungen während der Laufzeit dieser Ermächti-

gung in sinngemäßer Anwendung von §186 Abs. 

3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden.  
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c) Satzungsänderung  

 

§ 4 Abs. 4 der Satzung wird geändert und wie folgt 

neu gefasst:  

 

"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. Mai 

2017 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von 

insgesamt bis zu 22.398.187 (in Worten: zwei-

undzwanzig Millionen dreihundertachtundneun-

zigtausend einhundertsiebenundachtzig) neuen, auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-  

oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 

22.398.187,00 (in Worten: zweiundzwanzig Millio-

nen dreihundertachtundneunzigtausend einhundert-

siebenundachtzig) zu erhöhen (genehmigtes Kapital 

2012/I).  

 

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt 

werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-

ausgabe festzulegen.  

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhö-

hungen gegen Sacheinlagen auszuschließen.  

 

Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 

neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien sollen 

von mindestens einem Kreditinstitut oder mindestens 

einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 

Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kredit-

wesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 

anzubieten.  

 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen in folgenden 

Fällen auszuschließen,  

 

aa) um etwaige Spitzen zu verwerten,  

 

bb) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich 

ist, um Inhabern von Wandlungs- oder Options-

rechten, die von der Gesellschaft oder von Gesell-

schaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben 

wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf die neuen 

Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte 

oder nach Erfüllung von Wandlungspflichten zu-

stünde,  
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cc) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die 

gemäß oder in sinngemäßer Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes gegen Bareinlagen 

unter Ausschluss des Bezugsrechts während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegebenen Aktien 

insgesamt 10% des Grundkapitals nicht über-

schreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung 

der Ermächtigung. Auf die Begrenzung auf 10% des 

Grundkapitals sind anzurechnen:  

 

    eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden 

und 

 

    Aktien, die zur Bedienung von Schuldver-

schreibungen mit Wandlungs- oder Options-

rechten ausgegeben werden oder auszugeben 

sind, sofern und soweit die Schuldver-

schreibungen während der Laufzeit dieser Er-

mächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 

186 Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wer-

den." 

 

8. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung 

des bedingten Kapitals 2003/2008; Beschluss-

fassung über eine Erweiterung der Ermächtigung 

zur Ausgabe von Aktienoptionsrechten (Aktienop-

tionsprogramm 2011) und die Schaffung eines 

weiteren bedingten Kapitals  

 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11. Juni 

2003 hat den Vorstand und, soweit Mitglieder des 

Vorstands betroffen sind, den Aufsichtsrat zu 

Tagesordnungspunkt 13 ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats einmalig, mehrmals oder - im Falle des 

Freiwerdens von ausgegebenen Optionsrechten - 

wiederholt Bezugsrechte für den Bezug von bis zu 

2.119.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien 

der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder 

der Geschäftsführung verbundener Unternehmen, 

Arbeitnehmer der Gesellschaft und Arbeitnehmer ver-

bundener Unternehmen nach Maßgabe der im vor-

genannten Beschluss näher dargelegten Anforderungen 

zu gewähren. Durch den gleichen Beschluss ist ein 

bedingtes Kapital in Höhe von EUR 2.119.000 ge-

schaffen worden. 

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Juni 

2004 zu Tagesordnungspunkt 9 und vom 14. Juni 2005 

wurde u.a. die Anzahl der auszugebenden Bezugsrechte 

von 2.119.000 um insgesamt 371.000 auf 2.490.000 
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Stück erhöht. Ferner wurde das Grundkapital der 

Gesellschaft um bis zu EUR 2.490.000 bedingt erhöht.  

 

In dem am 31. Dezember 2005 abgelaufenen Ge-

schäftsjahr wurden insgesamt 285.548 Bezugsrechte 

ausgeübt und 285.548 neue Stückaktien der Ge-

sellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grund-

kapital von EUR 285.548 ausgegeben.  

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2006 zu Tagesordnungspunkt 8 wurde u.a. die Anzahl 

der auszugebenden Bezugsrechte von 2.204.452 um 

975.548 auf 3.180.000 Stück erhöht. Ferner wurde das 

Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 3.180.000 

bedingt erhöht. In dem am 31. Dezember 2006 

abgelaufenen Geschäftsjahr wurden insgesamt 339.114 

Bezugsrechte ausgeübt und 339.114 neue Stückaktien 

der Gesellschaft mit rechnerischem Anteil am 

Grundkapital von EUR 339.114 ausgegeben.  

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2007 zu Tagesordnungspunkt 9 wurde u.a. die Anzahl 

der auszugebenden Bezugsrechte von 2.840.886 um 

1.259.114 auf 4.100.000 Stück erhöht. Ferner wurde 

das Grundkapital um EUR 4.100.000 bedingt erhöht. In 

dem am 31. Dezember 2007 abgelaufenen Ge-

schäftsjahr wurden 187.851 Bezugsrechte ausgeübt und 

187.851 neue Stückaktien der Gesellschaft mit rech-

nerischem Anteil am Grundkapital von EUR 187.851 

ausgegeben.  

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Juni 

2008 zu Tagesordnungspunkt 6 wurde u.a. die Anzahl 

der auszugebenden Bezugsrechte von 3.912.149 um 

697.851 auf 4.610.000 erhöht. Ferner wurde das 

Grundkapital um EUR 4.610.000 bedingt erhöht. Im 

Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum Ablauf des 

Geschäftsjahres 2010 wurden 468.328 Bezugsrechte 

ausgeübt und 468.328 neue Stückaktien der Gesell-

schaft mit rechnerischem Anteil am Grundkapital von 

EUR 468.328 ausgegeben.  

 

Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2011 hat zu 

Tagesordnungspunkt 8a) die Ermächtigung zur Ausgabe 

von Bezugsrechten nach Maßgabe der Beschlüsse der 

Hauptversammlung vom 11. Juni 2003 zu Tages-

ordnungspunkt 13, Ziffer 1, des Beschlusses der Haupt-

versammlung vom 4. Juni 2004 zu Tagesordnungspunk 

9, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 

14. Juni 2005 zu Tagesordnungspunkt  10, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 

zu Tagesordnungspunkt 8, Ziffer 1, des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2007 zu Tages-

ordnungspunkt 9, Ziffer 1 und des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 11. Juni 2008 zu Tages-

ordnungspunkt 6, Ziffer 1 (insgesamt "Aktienoptions-

programm 2003/2008") aufgehoben, soweit diese 
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Ermächtigung noch nicht ausgenutzt wurde. Das 

zugehörige bedingte Kapital wurde um EUR 345.672 auf   

 

EUR 3.796.000 reduziert. § 4 Abs. 5j der Satzung wurde 

entsprechend angepasst. 

 

In dem am 31. Dezember 2011 abgelaufenen Ge-

schäftsjahr wurden 219.989 Bezugsrechte ausgeübt und 

219.989 neue Stückaktien der Gesellschaft mit 

rechnerischem Anteil am Grundkapital von EUR 219.989 

ausgegeben. Das bedingte Kapital 2003/2008 beträgt 

nach Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 

noch EUR 3.576.011. 

 

Aufgrund des Aktienoptionsprogramms 2003/2008 

wurden allerdings nur 2.824.209 Bezugsrechte 

ausgegeben, die noch durch das bedingte Kapital 

2003/2008 bedient werden können. Da von der in § 4 

Abs. 5j in Bezug genommenen Ermächtigung zur 

Ausgabe von Optionsrechten seit der Hauptver-

sammlung vom 16. Mai 2011 kein Gebrauch mehr 

gemacht werden kann, also die Ausgabe weiterer 

Optionsrechte nicht mehr möglich ist, soll das in § 4 

Abs. 5j der Satzung geregelte bedingte Kapital weiter 

auf EUR 2.824.209 reduziert werden, da es nur noch in 

diesem Umfang für seinen Zweck verwendet werden 

kann.    

 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Mai 

2011 hat den Vorstand zu Tagesordnungspunkt 8 b) 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig,  

mehrmals oder - im Falle des Freiwerdens von 

ausgegebenen Optionsrechten wie z.B. durch Kündigung 

oder eine sonstige Beendigung der Einräumung von 

Bezugsrechten - wiederholt Bezugsrechte für den Bezug 

von bis zu 920.000 Stück auf den Inhaber lautende 

Stammaktien der Gesellschaft an Mitglieder des 

Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener 

Unternehmen, Arbeitnehmer der Gesellschaft und 

Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe 

der im vorgenannten Beschluss näher dargelegten 

Anforderungen zu gewähren (Aktienoptionsprogramm 

2011). Soweit Bezugsrechte an Mitglieder des Vorstands 

gewährt werden, erfolgte die Ermächtigung des 

Aufsichtsrats an Stelle des Vorstands. Durch den 

gleichen Beschluss ist ein bedingtes Kapital in Höhe von 

EUR 920.000 geschaffen worden. 

 

Der durch die Reduktion des in § 4 Abs. 5j der Satzung 

geregelten bedingten Kapitals frei werdende Spielraum 

soll für die Erweiterung des Aktienoptionsprogramms 

2011 genutzt werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu 

beschließen:  
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a) Beschlussfassung über die teilweise Aufhe-

bung des bedingten Kapitals 2003/2008 und 

Satzungsänderung  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu 

beschließen:  

 

Das zur Bedienung ausgegebener Bezugsrechte auf 

Basis der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugs-

rechten nach Maßgabe der Beschlüsse der Haupt-

versammlung vom 11. Juni 2003 zu Tages-

ordnungspunkt 13, Ziffer 1, des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 4. Juni 2004 zu Tages-

ordnungspunk 9, Ziffer 1, des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 14. Juni 2005 zu Tages-

ordnungspunkt  10, Ziffer 1, des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 zu Tages-

ordnungspunkt 8, Ziffer 1, des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2007 zu Tages-

ordnungspunkt 9, Ziffer 1 und des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 11. Juni 2008 zu Tages-

ordnungspunkt 6, Ziffer 1, geschaffene bedingte 

Kapital (im Handelsregister als Bedingtes Kapital 

2003/2008 bezeichnet) wird auf EUR 2.824.209 

reduziert.  

 

§ 4 Abs. 5j der Satzung wird wie folgt geändert:  

"Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 

EUR 2.824.209 durch Ausgabe von bis zu 2.824.209 

auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt 

erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der  

 

Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands-

mitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie 

Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer 

verbundener Unternehmen nach Maßgabe des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 

2003 zu Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 4. Juni 

2004 zu Tagesordnungspunkt 9, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 14. Juni 

2005 zu Tagesordnungspunkt 10, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2006 zu Tagesordnungspunkt 8, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2007 zu Tagesordnungspunkt 9, Ziffer 1, sowie des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 

2008 zu Tagesordnungspunkt 6, Ziffer 1. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten 

von ihrem Recht Gebrauch machen. Die neuen 

Aktien nehmen jeweils von Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der 

Vorstand ist ermächtigt - bzw. der Aufsichtsrat 

soweit der Vorstand betroffen ist - die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
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Kapitalerhöhung sowie die Ausgestaltung der 

Bezugsrechte festzusetzen." 

 

b) Beschlussfassung über eine Erweiterung der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptions-

rechten (Aktienoptionsprogramm 2011)  

 

Die gemäß Tagesordnungspunkt 8b) der Haupt-

versammlung vom 16. Mai 2011 beschlossene 

Ermächtigung des Vorstands bzw., soweit Bezugs-

rechte an Mitglieder des Vorstands ausgegeben 

werden, des Aufsichtsrats zur Ausgabe von Aktien-

optionsrechten wird insoweit abgeändert, als die 

Anzahl der auszugebenen Bezugsrechte von 

920.000 um 1.008.000 auf 1.928.000 Stück erhöht 

wird. 

 

Ferner wird der Kreis der Bezugsberechtigten wie 

folgt neu festgelegt: Die Optionsrechte können zu 

11,0%, also insgesamt 211.600 Bezugsrechte, an 

Mitglieder des Vorstands, zu 2,9%, also insgesamt 

56.154 Bezugsrechte, an Mitglieder der Geschäfts-

führung verbundener Unternehmen, zu 34,7%, also 

insgesamt 668.360 Bezugsrechte, an Arbeitnehmer 

der Gesellschaft und zu 51,4%, also insgesamt 

991.886 Bezugsrechte, an Arbeitnehmer ver-

bundener Unternehmen ausgegeben werden. Der 

genaue Kreis der Bezugsberechtigten und der 

Umfang des jeweiligen Angebots werden durch den 

Vorstand festgelegt. Sofern Bezugsrechte an Mit-

glieder des Vorstands ausgegeben werden sollen, ist  

der Aufsichtsrat anstelle des Vorstands hierzu 

ermächtigt. 

 

Im Übrigen bleibt der Beschluss zu Tagesord-

nungspunkt 8b) der Hauptversammlung vom 16. 

Mai 2011 unberührt. 

 

c) Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals  

 

Das gemäß Buchstabe c) zu Tagesordnungspunkt 8 

der Hauptversammlung vom 16. Mai 2011 be-

schlossene bedingte Kapital wird wie folgt geändert:  

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 

EUR 1.928.000 durch Ausgabe von bis zu 1.928.000 

auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt 

erhöht (bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte 

Kapital dient ausschließlich der Gewährung von 

Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeit-

nehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der 

Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener 

Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der 

Hauptversammlung vom 16. Mai 2011 zu Tages-

ordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung 

vom 24. Mai 2012 zu Tagesordnungspunkt 8b). Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-

geführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten von 

ihrem Recht Gebrauch machen. Die neuen Aktien  
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nehmen - sofern sie bis zum Beginn der ordent-

lichen Hauptversammlung der Gesellschaft en-

tstehen - vom Beginn des vorhergehenden Ge-

schäftsjahres, ansonsten vom Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn 

teil.  

 

d) Satzungsänderung  

 

§ 4 Abs. 5k der Satzung wird wie folgt geändert:  

 

"Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 

EUR 1.928.000 durch Ausgabe von bis zu 1.928.000 

auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt 

erhöht (bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte 

Kapital dient ausschließlich der Gewährung von 

Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und 

Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der 

Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener 

Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der 

Hauptversammlung vom 16. Mai 2011 zu Tages-

ordnungspunkt 8b) und des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 24. Mai 2012 zu Tages-

ordnungspunkt 8b). Die bedingte Kapitalerhöhung 

wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 

Bezugsrechten von ihrem Recht Gebrauch machen. 

Die neuen Aktien nehmen - sofern sie bis zum 

Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der  

 

Gesellschaft entstehen - vom Beginn des vor-

hergehenden Geschäftsjahres, ansonsten vom 

Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

entstehen, am Gewinn teil." 

 

e) Handelsregisteranmeldung  

 

Der Vorstand wird angewiesen, die Handelsre-

gisteranmeldung des gemäß lit c) und d) dieses 

Tagesordnungspunkts zu beschließenden bedingten 

Kapitals im unmittelbaren Anschluss an die Handels-

registeranmeldung der teilweisen Aufhebung des 

bedingten Kapitals durch den gemäß lit a) dieses 

Beschlusses zu fassenden Beschlusses vorzu-

nehmen.  

 

9. Beschlussfassung über eine Anpassung der 

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien  

 

Die Hauptversammlung vom 9. Juni 2010 hat den 

Vorstand ermächtigt, bis zum 31. Mai 2015 bis zu 

4.600.000 eigene Aktien der ADVA AG Optical Net-

working ganz oder in Teilbeträgen zu erwerben, um 

Aktien Dritten als Gegenleistung für den Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Teilen 

von Unternehmen anbieten zu können, Aktien zur 

Bedienung von Aktienbezugsrechten aus (i) dem  
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Aktienoptionsprogramm 2003 und (ii) der Options-

anleihe Mitarbeiter 2005 zu verwenden, sie als Be-

legschaftsaktien Arbeitnehmern der ADVA AG Optical 

Networking und verbundener Unternehmen zum 

Erwerb anzubieten, oder Aktien einzuziehen. Der 

Vorstand ist ermächtigt, Aktien der ADVA AG Optical 

Networking, die aufgrund dieser Ermächtigung 

erworben werden, zu allen gesetzlich zulässigen 

Zwecken zu verwenden, insbesondere auch (a) sie 

Dritten als Gegenleistung anzubieten für den Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder 

Teilen von Unternehmen, (b) sie zur Erfüllung der 

Aktienbezugsrechte aus (i), dem Aktienoptionspro-

gramm 2003 und (ii) der Optionsanleihe Mitarbeiter 

2005 zu verwenden, (c) sie an Arbeitnehmer der ADVA 

AG Optical Networking und der mit ihr im Sinne der §§ 

15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zum Erwerb 

anzubieten und an diese zu übertragen und (d) sie 

ohne weitere Beschlussfassung der Hauptversammlung 

einzuziehen. Bei der Verwendung eigener Aktien gemäß 

vorstehender lit. (a) bis (c) ist das Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossen. Auf den am 3. Mai 2010 in 

elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Be-

schlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 der Haupt-

versammlung vom 9. Juni 2010 und den zum diesem 

Tagesordnungspunkt ebenfalls am 3. Mai 2010 im 

elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Bericht 

des Vorstands wird vollumfänglich verwiesen. Von 

dieser Ermächtigung wurde noch nicht Gebrauch 

gemacht.  

 

Die in der Hauptversammlung vom 9. Juni 2010 unter 

Tagesordnungspunkt 6 unter 4 d) beschlossene Er-

mächtigung, eigene Aktien, die nach Maßgabe der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juni 

2010 erworbenen worden sind, einzuziehen, soll 

dahingehend ergänzt werden, dass die Einziehung auch 

in der Weise erfolgen kann, dass sich durch die 

Einziehung der Aktien der Anteil der übrigen Stück-

aktien am Grundkapital erhöht (§ 8 Abs. 3 AktG). 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den zu 

Tagesordnungspunkt 6 in der Hauptversammlung am 

9. Juni 2010 gefassten Beschluss unter Buchstabe 4 d) 

wie folgt zu ändern:   

 

"Der Vorstand ist ermächtigt, eigene Aktien, die 

aufgrund der von der Hauptversammlung am 9. Juni 

2010 zu Tagesordnungspunkt 6 beschlossenen 

Ermächtigung erworben werden, ohne weitere 

Beschlussfassung der Hauptversammlung einzu-

ziehen. Die Einziehung führt zur Kapitalherab-

setzung. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung 

der Satzung entsprechend dem Umfang der 

Kapitalherabsetzung zu ändern. Der Vorstand kann 

abweichend hiervon bestimmen, dass das Grund-

kapital bei der Einziehung unverändert bleibt und 
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sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der 

übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 

AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur 

Anpassung der Angabe der Anzahl der Aktien in der 

Satzung ermächtigt." 

 

10. Beschlussfassung über die Umwandlung der 

ADVA AG Optical Networking in eine Europäische 

Gesellschaft (Societas Europaea, SE); Bestellung 

von Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats der SE; 

Bestellung des Abschlussprüfers für das erste 

Geschäftsjahr der SE 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschluss-

fassung vor, wobei gemäß § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG 

nur der Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Prüfungs-

ausschusses den Vorschlag zur Bestellung des Ab-

schlussprüfers für das erste Geschäftsjahr der künf-

tigen ADVA Optical Networking SE (§ 10 des Um-

wandlungsplans) sowie nur der Aufsichtsrat den 

Vorschlag zur Bestellung der vorgesehenen Mitglieder 

des ersten Aufsichtsrats der künftigen ADVA Optical 

Networking SE (siehe § 8 Abs. 3 der Satzung der 

künftigen ADVA Optical Networking SE, die dem zur 

Beschlussfassung vorgeschlagenen Umwandlungsplan 

als Anlage 1 beiliegt) unterbreitet:  

 

a) Dem Umwandlungsplan vom 30. März 2012 (Ur-

kunde des Notars Prof. Dr. Dieter Mayer mit 

Amtssitz in München, UR-Nr. M0779/2012) über die 

Umwandlung der ADVA AG Optical Networking in 

eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, 

SE) wird zugestimmt; die dem Umwandlungsplan 

als Anlage 1 beigefügte Satzung der ADVA Optical 

Networking SE, ggf. mit den Änderungen aufgrund 

der heutigen Beschlussfassungen wie in § 3.3 des 

Umwandlungsplans dargestellt, wird genehmigt.  

 

b) Der Vorstand wird angewiesen, nach Wirksamkeit 

der unter Tagesordnungspunkt 7c beschlossenen 

Satzungsänderung auch hinsichtlich des § 4 Abs. 4 

der Satzung der ADVA Optical Networking SE den in 

§ 3.3 (a) (2) des Umwandlungsplans angegebenen 

Wortlaut des § 4 Abs. 4 der Satzung der ADVA 

Optical Networking SE zum Handelsregister anzu-

melden. 

 

c) Der Vorstand wird angewiesen, nach Wirksamkeit 

der unter Tagesordnungspunkt 8a beschlossenen 

Satzungsänderung auch hinsichtlich des § 4 Abs. 5j 

der Satzung der ADVA Optical Networking SE den in 

§ 3.3 (b) (2) des Umwandlungsplans angegebenen 

Wortlaut des § 4 Abs. 5j) der Satzung der ADVA 

Optical Networking SE zum Handelsregister anzu-

melden. 
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d) Der Vorstand wird angewiesen, nach Wirksamkeit 

der unter Tagesordnungspunkt 8d beschlossenen 

Satzungsänderung auch hinsichtlich des § 4 Abs. 5k  

der Satzung der ADVA Optical Networking SE den in 
§ 3.3 (c) (2) des Umwandlungsplans angegebenen 
Wortlaut des § 4 Abs. 5k) der Satzung der ADVA 
Optical Networking SE zum Handelsregister anzu-
melden. 
 

e) Der Vorstand ist ausdrücklich ermächtigt, alle 

Beschlüsse in der Hauptversammlung unabhängig 

von der Registeranmeldung der Umwandlungs-

maßnahmen zu beantragen. 

Der Umwandlungsplan vom 30. März 2012 und die 

diesem als Anlage 1 beigefügte Satzung der ADVA 

Optical Networking SE haben den folgenden Wortlaut: 

UMWANDLUNGSPLAN 

betreffend die formwechselnde Umwandlung 

der 

ADVA AG Optical Networking, Meiningen, Deutschland, 

- nachfolgend auch "ADVA AG" - 

in die Rechtsform einer Societas Europaea (SE) 

- nachfolgend auch "ADVA SE" - 

 
PRÄAMBEL 
 
Die ADVA AG ist eine Aktiengesellschaft deutschen 

Rechts mit Satzungssitz in Meiningen und Sitz der 

Hauptverwaltung in Planegg, Ortsteil Martinsried, 

Landkreis München. Sie ist im Handelsregister des 

Amtsgerichts Jena unter HRB 304992 eingetragen. Ihre 

inländische Geschäftsanschrift lautet Märzenquelle 1-3, 

98617 Meiningen-Dreißigacker. Die ADVA AG hält 

direkt und indirekt Anteile an anderen zur Unter-

nehmensgruppe ("ADVA-Gruppe") gehörenden Ge-

sellschaften. 

Das Grundkapital der ADVA AG beträgt zum heutigen 

Datum EUR 47.524.875 und ist eingeteilt in 47.524.875 

Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Der 

anteilige Betrag je Aktie des Grundkapitals der ADVA 

AG beträgt EUR 1,00. Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 der 

Satzung der ADVA AG lauten die Aktien auf den Inha-

ber. 

Es ist beabsichtigt, die ADVA AG gemäß Artikel 2 Abs. 4 

in Verbindung mit Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 

2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das 
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Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) ("SE-VO") in 

eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) 

umzuwandeln. 

Die Rechtsform der SE ist die einzige auf europäisches 

Recht gründende supranationale Rechtsform, die einer 

börsennotierten Gesellschaft mit Sitz in Deutschland 

zur Verfügung steht. 

 

Der Rechtsformwechsel von einer deutschen Aktien-

gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft bringt das 

Selbstverständnis der ADVA AG als einem weltweit 

ausgerichteten Unternehmen auch äußerlich zum 

Ausdruck. Das hohe Maß an Internationalität spiegelt 

sich bereits heute in der weltweiten Kundenbasis und 

der international geprägten Mitarbeiter- und Aktionärs-

struktur wieder. Zum 31. Dezember 2011 waren mehr 

als 60% der Mitarbeiter der ADVA-Gruppe außerhalb 

Deutschlands tätig und im Jahr 2011 wurde mehr als 

70% des Konzernumsatzes außerhalb Deutschlands 

generiert. Der Vorstand der ADVA AG ist überzeugt, 

dass der Wechsel der Rechtsform einen weiteren 

konsequenten Schritt in der Unternehmensentwicklung 

darstellt, der den erfolgreichen Ausbau der inter-

nationalen Geschäftstätigkeit der ADVA-Gruppe weiter 

fördern wird. 

Die Rechtsform der Europäischen Gesellschaft eröffnet 

der Gesellschaft die Möglichkeit, die Corporate Gover-

nance-Struktur der ADVA AG fortzuentwickeln. Insbe-

sondere möchte sich die Gesellschaft die Option 

schaffen, in der Zukunft die Governance-Struktur 

gegebenenfalls auf das international gebräuchliche 

monistische Leitungssystem umstellen zu können, also 

auf ein integriertes Leitungs- und Kontrollorgan analog 

dem angelsächsischen "Board of Directors". Da die 

internationale Finanzöffentlichkeit mit dem monis-

tischen System besser vertraut ist, würde eine 

Umstellung die Attraktivität der Gesellschaft für 

internationale Investoren erhöhen. Insbesondere wäre 

ein entsprechendes System ein entscheidender Vorteil, 

wenn sich die Gesellschaft entscheidet, von der 

Möglichkeit eines Zweit-Listing in den Vereinigten 

Staaten Gebrauch zu machen. Im Hinblick auf die bei 

vergleichbaren Projekten geäußerte Kritik von 

Aktionärsvereinigungen am monistischen System soll 

die Umstellung erst auf einer künftigen Haupt-

versammlung beschlossen werden, um auch diejenigen 

Aktionäre für das Projekt zu gewinnen, die zwar die 

Umwandlung in eine SE, nicht jedoch das monistische 

System befürworten.  

Durch die Umwandlung wird es der Gesellschaft künftig 

möglich sein, bei der Ausweitung des Geschäfts in 

andere Länder der Europäischen Union, die gleiche 

Rechtsform wie in Deutschland zu verwenden. Durch 

die Vereinheitlichung von Satzungen und Leitungs-
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strukturen kann die Konzernlenkung wesentlich effi-

zienter gestaltet werden.    

Darüber hinaus erhöht die Umwandlung in eine SE die 

Flexibilität für die Beteiligung von Mitarbeitern. Die  

Gesellschaft wird in Verhandlungen mit Mitarbeitern 

eintreten, um zu klären, welche Form der Beteiligung 

von Mitarbeitern erforderlich und zweckmäßig ist. Da 

die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Mitbe-

stimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der ADVA 

AG nicht erfüllt sind, würde die gesetzliche Auffang-

lösung dazu führen, dass die Arbeitnehmer nicht im 

Aufsichtsrat vertreten sind, aber mit dem SE-Betriebs-

rat eine bislang nicht vorhandene gemeinsame Arbeit-

nehmervertretung auf europäischer Ebene geschaffen 

wird.  

 

Aus steuerlicher Sicht können bei einer SE kon-

zerninterne Gewinnausschüttungen von einer Toch-

terkapitalgesellschaft, die in einem EU-Mitgliedstaat ge-

gründet wurde und ansässig ist, an die SE als Mutter-

gesellschaft von einer Quellenbesteuerung nach Maß-

gabe der sog. Mutter-Tochter-Richtlinie 2011/96/EU 

befreit werden, soweit die SE unmittelbar mindestens 

10% der Anteile an der Tochter-kapitalgesellschaft hält 

und die Freistellung von der zuständigen Finanzbehörde 

gewährt wird.  

Der Vorstand der ADVA AG stellt daher folgenden 

Umwandlungsplan auf: 

§ 1 

Umwandlung der ADVA AG in die ADVA SE 

 

1.1  Die ADVA AG wird gemäß Artikel 2 Abs. 4 in 

Verbindung mit Artikel 37 SE-VO in eine Europäische 

Gesellschaft (Societas Europaea, SE) umgewandelt. 

 

1.2  Die ADVA AG ist eine nach dem Recht eines 

Mitgliedstaates gegründete Aktiengesellschaft, die ihren 

Sitz und ihre Hauptverwaltung in der Gemeinschaft hat. 

Sie wurde durch formwechselnde Umwandlung der 

ADVA Integration, Service und Entwicklung von 

optischen Systemen und Komponenten GmbH 

gegründet. Der Formwechsel wurde am 3. März 1999 in 

das Handelsregister des Amtsgericht Meiningen 

eingetragen. Sie hat mehrere Tochtergesellschaften, 

die dem Recht anderer Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union unterliegen. Unter anderen hält sie seit 

mehr als zwei Jahren unmittelbar sämtliche Anteile an 

der ADVA Optical Networking Ltd. mit Sitz in York, 

Vereinigtes Königreich, eingetragen im Registrar of 

Companies unter Nr.: 03593238. Die Voraussetzungen 

für eine Umwandlung der ADVA AG in die ADVA SE 

gemäß Artikel 2 Abs. 4 SE-VO sind erfüllt.  
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1.3  Die Umwandlung der ADVA AG in eine SE hat weder die 

Auflösung der ADVA AG zur Folge noch die Gründung 

einer neuen juristischen Person. Die Beteiligung der 

Aktionäre an der Gesellschaft besteht auf Grund der 

Wahrung der Identität des Rechtsträgers unverändert 

fort. 

§ 2 

 

Wirksamwerden der Umwandlung 

Die Umwandlung wird wirksam mit ihrer Eintragung im 

Handelsregister für die ADVA AG beim Amtsgericht 

Jena ("Umwandlungszeitpunkt"). 

§ 3 

Firma, Sitz und Satzung der ADVA SE 

3.1  Die Firma der SE lautet "ADVA Optical Networking SE". 

3.2 Der Sitz der ADVA SE ist Meiningen, Deutschland; der 

Ort der Hauptverwaltung ist Planegg, Ortsteil 

Martinsried, Landkreis München, Deutschland. 

3.3 Die ADVA SE erhält die als Anlage 1 beigefügte 

Satzung, die Bestandteil dieses Umwandlungsplans ist. 

Auf die Anlage wird verwiesen; sie wurde mitverlesen. 

(a) (1) Die Verwaltung wird der Hauptversammlung der 

Gesellschaft vorschlagen, in derselben Hauptver-sammlung, 

in der über die Umwandlung beschlossen werden soll, auch 

über eine Aufhebung des be-stehenden genehmigten 

Kapitals I und die Schaffung eines neuen genehmigten 

Kapitals 2012/I zu be-schließen. In diesem Zusammenhang 

wird der Haupt-versammlung vorgeschlagen, § 4 Abs. 4 der 

Satzung der ADVA AG wie folgt zu fassen:  

"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. Mai 2017 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 

bis zu 22.398.187 (in Worten: zweiundzwanzig 

Millionen dreihundertachtundneunzigtausend einhun-

dertsiebenundachtzig) neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen 

um insgesamt bis zu EUR 22.398.187,00 (in Worten: 

zweiundzwanzig Millionen dreihundertachtundneun-

zigtausend einhundertsiebenundachtzig) zu erhöhen 

(genehmigtes Kapital 2012/I). Die Ermächtigung 

kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Vor-

stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 

Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen 

gegen Sacheinlagen auszuschließen. Bei Kapitaler-

höhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären 

grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien 
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einzuräumen. Die neuen Aktien sollen von min-

destens einem Kreditinstitut oder mindestens einem 

nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 

oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 

tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung über-

nommen werden, sie den  

 

Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen 

gegen Bareinlagen in folgenden Fällen auszu-

schließen,  

 

   aa) um etwaige Spitzen zu verwerten,  

   bb) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich 

ist, um Inhabern von Wandlungs- oder Options-

rechten, die von der Gesellschaft oder von Ge-

sellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar 

oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben 

wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf die neuen 

Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte 

oder nach Erfüllung von Wandlungspflichten zu-

stünde,  

   cc) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die 

gemäß oder in sinngemäßer Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes gegen Bareinlagen 

unter Ausschluss des Bezugsrechts während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegebenen Aktien 

insgesamt 10% des Grundkapitals nicht über-

schreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung der 

Ermächtigung. Auf die Begrenzung auf 10% des 

Grundkapitals sind anzurechnen:  

 eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwendung von § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden und 

 Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschrei-

bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 

ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern 

und soweit die Schuldverschreibungen während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 des Aktien-

gesetzes unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben werden."  

(2) Sofern die vorstehende Änderung der Satzung vor 

dem Zeitpunkt der Umwandlung der ADVA AG in die 

ADVA SE durch Eintragung in das Handelsregister 

wirksam wird, erhält § 4 Abs. 4 der Satzung der ADVA SE 

den folgenden Wortlaut:  
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"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. Mai 2017 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 

bis zu 22.398.187 (in Worten: zweiundzwanzig 

Millionen dreihundertachtundneunzigtausend einhun-

dertsiebenundachtzig) neuen, auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen 

um insgesamt bis zu EUR 22.398.187,00 (in Worten: 

zweiundzwanzig Millionen dreihundertachtund-

neunzigtausend einhundertsiebenundachtzig) zu 

erhöhen (genehmigtes Kapital 2012/I), jedoch 

höchstens bis zu dem Betrag, in dessen Höhe im 

Zeitpunkt der Umwandlung der ADVA AG Optical 

Networking in die ADVA Optical Networking SE 

gemäß Umwandlungsplan vom 30. März 2012 das 

genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung 

der ADVA AG Optical Networking noch vorhanden ist. 

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt 

werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-

ausgabe festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszu-

schließen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 

ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht auf 

die neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien 

sollen von mindestens einem Kreditinstitut oder 

mindestens einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 

53b Absatz 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über 

das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen in folgenden 

Fällen auszuschließen,  

   aa) um etwaige Spitzen zu verwerten,  

bb) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich 

ist, um Inhabern von Wandlungs- oder Options-

rechten, die von der Gesellschaft oder von Gesell-

schaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben 

wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf die neuen 

Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte 

oder nach Erfüllung von Wandlungspflichten zu-

stünde,  

cc) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die 

gemäß oder in sinngemäßer Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes gegen Bareinlagen 

unter Ausschluss des Bezugsrechts während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegebenen Aktien 

insgesamt 10% des Grundkapitals nicht über-
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schreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung 

der Ermächtigung. Auf die Begrenzung auf 10% des 

Grundkapitals sind anzurechnen:  

 eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwendung von § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden und 

 

 Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschrei-

bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 

ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern 

und soweit die Schuldverschreibungen während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 des Aktien-

gesetzes unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben werden." 

(b) (1) Die Verwaltung wird der Hauptversammlung der 

Gesellschaft vorschlagen, in derselben Hauptver-

sammlung, in der über die Umwandlung beschlossen 

werden soll, auch über eine Änderung des Bedingten 

Kapitals 2003/2008 (wie unter Ziffer 4.8. definiert) zu 

beschließen. In diesem Zusammenhang wird der Haupt-

versammlung vorgeschlagen, § 4 Abs. 5j der Satzung der 

ADVA AG wie folgt zu fassen:  

"Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 

EUR 2.824.209 durch Ausgabe von bis zu 2.824.209 

auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt 

erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands-

mitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie 

Mitglieder der Ge-schäftsführung und Arbeitnehmer 

verbundener Unter-nehmen nach Maßgabe des 

Beschlusses der Haupt-versammlung vom 11. Juni 

2003 zu Tages-ordnungspunkt 13, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 4. Juni 

2004 zu Tages-ordnungspunkt 9, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 14. Juni 

2005 zu Tages-ordnungspunkt 10, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2006 zu Tages-ordnungspunkt 8, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2007 zu Tages-ordnungspunkt 9, Ziffer 1, sowie des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 

2008 zu Tages-ordnungspunkt 6, Ziffer 1. Die 

bedingte Kapital-erhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten 

von ihrem Recht Gebrauch machen. Die neuen Aktien 

nehmen jeweils von Beginn des Geschäftsjahres an, 

in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten 

entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 

ermächtigt - bzw. der Aufsichtsrat soweit der 

Vorstand betroffen ist - die weiteren Einzelheiten der 
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Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung sowie 

die Ausgestaltung der Bezugsrechte festzusetzen." 

(2) Sofern die vorstehende Änderung der Satzung vor  

dem Zeitpunkt der Umwandlung der ADVA AG in die 

ADVA SE durch Eintragung in das Handelsregister 

wirksam wird, erhält § 4 Abs. 5j der Satzung der ADVA 

SE den folgenden Wortlaut:  

"Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 

EUR 2.824.209 durch Ausgabe von bis zu 2.824.209 

auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt 

erhöht, jedoch höchstens bis zu dem Betrag, in 

dessen Höhe im Zeitpunkt der Umwandlung der 

ADVA AG Optical Networking in die ADVA Optical 

Networking SE gemäß Umwandlungsplan vom 30. 

März 2012 das bedingte Kapital gemäß § 4 Abs. 5j 

der Satzung der ADVA AG Optical Networking noch 

vorhanden ist. Die bedingte Kapitalerhöhung dient 

der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands-

mitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie 

Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer 

verbundener Unternehmen nach Maßgabe des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 

2003 zu Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 4. Juni 

2004 zu Tagesordnungspunkt 9, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 14. Juni 

2005 zu Tagesordnungspunkt 10, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2006 zu Tagesordnungspunkt 8, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2007 zu Tagesordnungspunkt 9, Ziffer 1, sowie des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 

2008 zu Tagesordnungspunkt 6, Ziffer 1. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten 

von ihrem Recht Gebrauch machen. Die neuen Aktien 

nehmen jeweils von Beginn des Geschäftsjahres an, 

in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten 

entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 

ermächtigt - bzw. der Aufsichtsrat soweit der 

Vorstand betroffen ist - die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung sowie 

die Ausgestaltung der Bezugsrechte festzusetzen." 

(c) (1) Die Verwaltung wird der Hauptversammlung der 

Gesellschaft vorschlagen, in derselben Hauptver-

sammlung, in der über die Umwandlung beschlossen 

werden soll, auch über eine Änderung des Bedingten 

Kapitals 2011/I (wie unter Ziffer 4.9 definiert) zu 

beschließen. In diesem Zusammenhang wird der 

Hauptversammlung vorgeschlagen, § 4 Abs. 5k der 

Satzung der ADVA AG wie folgt zu fassen:  

 

"Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 

1.928.000 durch Ausgabe von bis zu 1.928.000 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht 
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(bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital 

dient ausschließlich der Gewährung von Bezugs-

rechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer 

der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäfts-

führung und Arbeitnehmer verbundener Unterneh- 

men nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptver-

sammlung vom 16. Mai 2011 zu Tagesord-

nungspunkt 8b) und des Beschlusses der Haupt-

versammlung vom 24. Mai 2012 zu Tagesord-

nungspunkt 8b). Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 

Bezugsrechten von ihrem Recht Gebrauch machen. 

Die neuen Aktien nehmen - sofern sie bis zum 

Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der 

Gesellschaft entstehen - vom Beginn des vorher-

gehenden Geschäftsjahres, ansonsten vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am 

Gewinn teil."   

 

(2) Sofern die vorstehende Änderung der Satzung vor 

dem Zeitpunkt der Umwandlung der ADVA AG in die 

ADVA SE durch Eintragung in das Handelsregister 

wirksam wird, erhält § 4 Abs. 5k der Satzung der ADVA 

SE den folgenden Wortlaut:  

"Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 

1.928.000 durch Ausgabe von bis zu 1.928.000 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht 

(bedingtes Kapital 2011/I) jedoch höchstens bis zu 

dem Betrag, in dessen Höhe im Zeitpunkt der 

Umwandlung der ADVA AG Optical Networking in die 

ADVA Optical Networking SE gemäß Umwan-

dlungsplan vom 30. März 2012 das bedingte Kapital 

gemäß § 4 Abs. 5k der Satzung der ADVA AG Optical 

Networking noch vorhanden ist. Das bedingte Kapital 

dient ausschließlich der Gewährung von Bezugs-

rechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer 

der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäfts-

führung und Arbeitnehmer verbundener Unterneh-

men nach Maßgabe der Beschlüsse der Haupt-

versammlung vom 16. Mai 2011 zu Tagesord-

nungspunkt 8b) und des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 24. Mai 2012 zu Tages-

ordnungspunkt 8b). Die bedingte Kapitalerhöhung 

wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 

Bezugsrechten von ihrem Recht Gebrauch machen. 

Die neuen Aktien nehmen - sofern sie bis zum Be-

ginn der ordentlichen Hauptversammlung der Ge-

sellschaft entstehen - vom Beginn des vorher-

gehenden Geschäftsjahres, ansonsten vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am 

Gewinn teil."   
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(d) Der Aufsichtsrat der ADVA SE wird ermächtigt und 

zugleich angewiesen, etwaige sich aus dem Vorste-

henden (Ziffer 3.3 (a), (b) und (c) dieses Um-

wandlungsplans) ergebende Änderungen der Fassung 

der beigefügten Satzung der ADVA SE vor Eintragung 

der formwechselnden Umwandlung im Handelsregister 

vorzunehmen. 

 

§ 4 

 

Grundkapital, genehmigtes und bedingtes Kapital, 

keine Barabfindung 

4.1 Das gesamte Grundkapital der ADVA AG in der zum 

Umwandlungszeitpunkt bestehenden Höhe (derzeitige 

Höhe (Stand: 29. Februar 2012) EUR 47.524.875) und 

in der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Einteilung in 

auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) 

(derzeitige Stückzahl (Stand: 29. Februar 2012) 

47.524.875) wird zum Grundkapital der ADVA SE.  

 

4.2 Die Aktien der ADVA AG sind durch Globalurkunden 

verbrieft. Diese werden nach Wirksamwerden der 

Umwandlung durch auf die ADVA SE lautende Global-

urkunden ersetzt.  

 

4.3 Genehmigte Kapitalia der ADVA AG in ihrer zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Umwandlung 

bestehenden Höhe und mit dem zu diesem Zeitpunkt 

geltenden Inhalt bestehen mit Wirksamwerden der 

Umwandlung in gleicher Höhe und mit gleichem Inhalt 

als genehmigte Kapitalia der ADVA SE fort.  

 

4.4 Gemäß § 4 Abs. 4 der aktuell geltenden Satzung der 

ADVA AG (Stand: 29. Februar 2012) ist der Vorstand 

ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10. Juni 2014 

einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR       

20.948.529 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber 

lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu 

erhöhen (genehmigtes Kapital I). Dabei kann der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

 

 das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag 

von bis zu EUR 4.048.529 ausschließen, um die 

neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem 

Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis 

nicht wesentlich unterschreitet; 

 

 das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag 

von bis zu EUR 16.900.000 ausschließen, um die 

neuen Aktien zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 

gegen Sacheinlagen auszugeben. 

 

Im Übrigen kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für 

Spitzenbeträge ausgeschlossen werden. Der Vorstand 
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ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

 

4.5 Gemäß § 4 Abs. 4b der aktuell geltenden Satzung der 

ADVA AG (Stand: 29. Februar 2012) ist der Vorstand 

ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2013 

einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 

1.364.250 durch Ausgabe von bis zu 1.364.250 neuen 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen 

Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital III) und  

dabei die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals dient aus-

schließlich der Bedienung von Bezugsrechten der zu 

Ziffer 1 des Tagesordnungspunktes 12 der Hauptver-

sammlung vom 14. Juni 2005 beschlossenen 

Optionsanleihe, unter Berücksichtigung der Änderungen 

dieses Beschlusses durch die Beschlüsse der Hauptver-

sammlungen vom 13. Juni 2006 zu Tagesord-

nungspunkt 9, vom 13. Juni 2007 zu Tagesord-

nungspunkt 10, sowie vom 11. Juni 2008 zu Tages-

ordnungspunkt 7, Ziffer 1. 

 

4.6 Die Verwaltung wird der Hauptversammlung der ADVA 

AG vorschlagen, in derselben Hauptversammlung, in 

der auch über die Umwandlung beschlossen werden 

soll, auch Folgendes zu beschließen:  

a) Das genehmigte Kapital I gemäß derzeitigem § 4 

Abs. 4 der Satzung wird, soweit diese Ermäch-

tigung noch nicht ausgenutzt wurde, mit Wirkung 

zum Zeitpunkt der Eintragung des unter 4.6 (b) u. 

(c) beschriebenen neuen genehmigen Kapitals 

2012/I aufgehoben.  

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. Mai 

2017 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von 

insgesamt bis zu 22.398.187 (in Worten: 

zweiundzwanzig Millionen dreihundertachtund-

neunzigtausend einhundertsiebenundachtzig) 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

gegen Bar- oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 

EUR 22.398.187,00 (in Worten: zweiundzwanzig 

Millionen dreihundertachtundneunzigtausend ein-

hundertsiebenundachtzig) zu erhöhen (geneh-

migtes Kapital 2012/I). Die Ermächtigung kann in 

Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand 

wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 

Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitaler-

höhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. Bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 

neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien 
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sollen von mindestens einem Kreditinstitut oder 

mindestens einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 

53b Absatz 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über 

das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand 

wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen in folgenden 

Fällen auszuschließen,  

 
aa) um etwaige Spitzen zu verwerten,  

 

bb) soweit es zum Verwässerungsschutz erfor-

derlich ist, um Inhabern von Wandlungs- oder 

Options-rechten, die von der Gesellschaft oder von 

Ge-sellschaften, an denen die Gesellschaft unmit-

telbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, 

ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht 

auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie 

es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder 

Optionsrechte oder nach Erfüllung von Wandlungs-

pflichten zustünde,  

 

cc) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die 

gemäß oder in sinngemäßer Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes gegen Barein-

lagen unter Ausschluss des Bezugsrechts während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegebenen 

Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht 

über-schreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Aus-

übung dieser Ermächtigung. Auf die Begrenzung 

auf 10% des Grundkapitals sind anzurechnen:  

 

 eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden 

und  

 

 Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschrei-

bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 

ausgegeben werden oder auszugeben sind, 

sofern und soweit die Schuldverschreibungen 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 

sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 

4 des Aktien-gesetzes unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden.  

 

§ 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft wird 

geändert und wie folgt neu gefasst: "Der Vorstand 

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Grundkapital bis zum 23. Mai 2017 durch ein- 

oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 

22.398.187 (in Worten: zweiundzwanzig Millionen 
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dreihundertachtundneunzigtausend einhundert-

siebenundachtzig) neuen, auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen 

um insgesamt bis zu EUR 22.398.187,00 (in 

Worten: zweiundzwanzig Millionen dreihundert-

achtundneunzigtausend einhundertsiebenund-

achtzig) zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2012/I). 

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt 

werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 

der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-

ausgabe festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszu-

schließen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Barein-

lagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-

recht auf die neuen Aktien einzuräumen. Die 

neuen Aktien sollen von mindestens einem 

Kreditinstitut oder mindestens einem nach § 53 

Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Abs. 

7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 

Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bar-

einlagen in folgenden Fällen auszuschließen,  

 

aa) um etwaige Spitzen zu verwerten,  

bb) soweit es zum Verwässerungsschutz 

erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- oder 

Options-rechten, die von der Gesellschaft oder von 

Ge-sellschaften, an denen die Gesellschaft 

unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt 

ist, ausgegeben wurden oder werden, ein 

Bezugsrecht auf die neuen Aktien in dem Umfang 

zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 

Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach 

Erfüllung von Wandlungspflichten zu-stünde,  

 

cc) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die 

gemäß oder in sinngemäßer Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes gegen 

Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des 

Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf die 

Begrenzung auf 10% des Grundkapitals sind 

anzurechnen:  

 

 eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden 

und 



 

 28 

 Aktien, die zur Bedienung von Schuldver-

schreibungen mit Wandlungs- oder Options-

rechten ausgegeben werden oder auszugeben 

sind, sofern und soweit die Schuldver-

schreibungen während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 

186 Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 

werden." 

 

Sofern der entsprechende Beschluss zum Umwand-

lungszeitpunkt bereits in das Handelsregister ein-

getragen ist, besteht das genehmigte Kapital 2012/I 

mit Wirksamwerden der Umwandlung in der ADVA SE 

fort, wie es im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Umwandlung in der ADVA AG bestand.  

 

4.7 Bedingte Kapitalia der ADVA AG in ihrer zum Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens der Umwandlung bestehenden 

Höhe und mit dem zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Inhalt bestehen mit Wirksamwerden der Umwandlung 

in gleicher Höhe und mit gleichem Inhalt als bedingte 

Kapitalia der ADVA SE fort.  

 

4.8 Gemäß § 4 Abs. 5j der aktuell geltenden Satzung der 

ADVA AG (Stand: 29. Februar 2012) ist das Grund-

kapital der ADVA AG um bis zu EUR 3.576.011 durch 

Ausgabe von bis zu 3.576.011 auf den Inhaber 

lautende Stammaktien bedingt erhöht ("Bedingtes 

Kapital 2003/2008"). Die bedingte Kapitalerhöhung 

dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vor-

standsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft 

sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeit-

nehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2003 

zu Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1, des Beschlusses 

der Hauptversammlung vom 4. Juni 2004 zu Tages-

ordnungspunkt 9, Ziffer 1, des Beschlusses der Haupt-

versammlung vom 14. Juni 2005 zu Tages-

ordnungspunkt 10, Ziffer 1, des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 zu Tages-

ordnungspunkt 8, Ziffer 1, des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2007 zu Tages-

ordnungspunkt 9, Ziffer 1, sowie des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 11. Juni 2008 zu Tages-

ordnungspunkt 6, Ziffer 1. Die bedingte Kapital-

erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die In- 

haber von Bezugsrechten von ihrem Recht Gebrauch 

machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils von Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 

von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der 

Vorstand – bzw. der Aufsichtsrat, soweit der Vorstand 

betroffen ist – ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung sowie 

die Ausgestaltung der Bezugsrechte festzusetzen. 

 

4.9 Gemäß § 4 Abs. 5k der aktuell geltenden Satzung der 

ADVA AG ist das Grundkapital der ADVA AG um bis zu 
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EUR 920.000 durch Ausgabe von bis zu 920.000 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht 

("Bedingtes Kapital 2011/I"). Das bedingte Kapital 

dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten 

an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Ge-

sellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und 

Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maß-

gabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 16. 

Mai 2011. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso-

weit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten 

von ihrem Recht Gebrauch machen. Die neuen Aktien 

nehmen – sofern sie bis zum Beginn der ordentlichen 

Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen – vom 

Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, an-

sonsten vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

entstehen, am Gewinn teil. 

 

4.10  Von der in § 4 Abs. 5j der Satzung der ADVA AG in 

Bezug genommenen Ermächtigung kann seit der 

Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Mai 2011 

kein Gebrauch mehr gemacht werden. Aufgrund dieser 

Ermächtigung wurden jedoch nur 2.824.209 Options-

rechte ausgegeben, die noch durch das Bedingte 

Kapital 2003/2008 bedient werden können. Darüber 

hinaus wurde von der in Bezug genommenen Er-

mächtigung kein Gebrauch gemacht bzw. sind aus-

gegebene Bezugsrechte durch Kündigung oder eine 

sonstige Beendigung der Einräumung von Bezugs-

rechten verfallen.  

 

Die Verwaltung wird deshalb der Hauptversammlung 

der ADVA AG vorschlagen, in derselben Hauptver-

sammlung, in der auch über die Umwandlung be-

schlossen werden soll, eine Reduktion des Bedingten 

Kapitals 2003/2008 zu beschließen und § 4 Abs. 5j der 

Satzung der Gesellschaft wird wie folgt zu fassen:  

 

"Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 

2.824.209 durch Ausgabe von bis zu 2.824.209 auf den 

Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht. Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 

Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitneh-

mer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäfts-

führung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen 

nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung 

vom 11. Juni 2003 zu Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1, 

des Beschlusses der Hauptversammlung vom 4. Juni 

2004 zu Tagesordnungspunkt 9, Ziffer 1, des Beschlus-

ses der Hauptversammlung vom 14. Juni 2005 zu  

 

Tagesordnungspunkt 10, Ziffer 1, des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 zu Tagesord-

nungspunkt 8, Ziffer 1, des Beschlusses der Haupt-

versammlung vom 13. Juni 2007 zu Tagesord-

nungspunkt 9, Ziffer 1, sowie des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 11. Juni 2008 zu Tages-

ordnungspunkt 6, Ziffer 1. Die bedingte Kapitaler-

höhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
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von Bezugsrechten von ihrem Recht Gebrauch machen. 

Die neuen Aktien nehmen jeweils von Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der 

Vorstand ist ermächtigt - bzw. der Aufsichtsrat soweit 

der Vorstand betroffen ist - die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung sowie 

die Ausgestaltung der Bezugsrechte festzusetzen." 

 

Sofern der entsprechende Beschluss zum Um-

wandlungszeitpunkt bereits in das Handelsregister 

eingetragen ist, besteht das bedingte Kapital 

2003/2008 mit Wirksamwerden der Umwandlung bei 

der ADVA SE fort, wie es im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Umwandlung bei der ADVA AG 

bestand.  

 

4.11 Die Verwaltung wird der Hauptversammlung der ADVA 

AG vorschlagen, in derselben Hauptversammlung, in 

der auch über die Umwandlung beschlossen werden 

soll, eine Änderung des bedingten Kapitals 2011/I zu 

beschließen und § 4 Abs. 5k der Satzung der 

Gesellschaft wie folgt zu fassen:  

"Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 

1.928.000 durch Ausgabe von bis zu 1.928.000 auf den 

Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (be-

dingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient 

ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an 

Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft 

sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeit-

nehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der 

Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16. Mai 2011 

zu Tagesordnungspunkt 8b) und des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 24. Mai 2012 zu Tagesord-

nungspunkt 8b). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugs-

rechten von ihrem Recht Gebrauch machen. Die neuen 

Aktien nehmen - sofern sie bis zum Beginn der 

ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft 

entstehen - vom Beginn des vorhergehenden Ge-

schäftsjahres, ansonsten vom Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn 

teil."   

Sofern der entsprechende Beschluss zum Um-

wandlungszeitpunkt bereits in das Handelsregister 

eingetragen ist, besteht das bedingte Kapital 2011/I 

mit Wirksamwerden der Umwandlung in der ADVA SE 

fort, wie es im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Umwandlung in der ADVA AG bestand.  

4.12 Die Hauptversammlung vom 9. Juni 2010 hat den 

Vorstand ermächtigt, bis zum 31. Mai 2015 bis zu 

4.600.000 eigene Aktien der ADVA AG ganz oder in 

Teilbeträgen zu erwerben, um Aktien Dritten als 

Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensbeteiligungen oder Teilen von Unter-
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nehmen anbieten zu können, Aktien zur Bedienung von 

Aktienbezugsrechten aus (i) dem Aktienoptions-

programm 2003 (wie unten bei Ziffer 6.1 definiert) und 

(ii) der Optionsanleihe Mitarbeiter 2005 (wie unten bei 

Ziffer 6.3 definiert) zu verwenden, sie als Beleg-

schaftsaktien Arbeitnehmern der ADVA AG und ver-

bundener Unternehmen zum Erwerb anzubieten, oder 

Aktien einzuziehen. Der Vorstand ist ermächtigt, Aktien 

der ADVA AG, die aufgrund dieser Ermächtigung 

erworben werden, zu allen gesetzlich zulässigen 

Zwecken zu verwenden, insbesondere auch (a) sie 

Dritten als Gegenleistung anzubieten für den Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder 

Teilen von Unternehmen, (b) sie zur Erfüllung der 

Aktienbezugsrechte aus (i), dem Aktienoptions-

programm 2003 (wie unten bei Ziffer 6.1 definiert) und 

(ii) der Optionsanleihe Mitarbeiter 2005 (wie unten bei 

Ziffer 6.3 definiert) zu verwenden, (c) sie an 

Arbeitnehmer der ADVA AG und der mit ihr im Sinne 

der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zum 

Erwerb anzubieten und an diese zu übertragen und (d) 

sie ohne weitere Beschlussfassung der Hauptver-

sammlung einzuziehen. Bei der Verwendung eigener 

Aktien gemäß vorstehender lit. (a) bis (c) ist das 

Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. 

 Von dieser Ermächtigung wurde noch nicht Gebrauch 

gemacht. 

Sofern die vorstehend beschriebene Ermächtigung zum 

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bei der 

ADVA AG bis zum Umwandlungszeitpunkt unverändert 

besteht, besteht diese auch unverändert für die 

zukünftige ADVA SE fort, insbesondere auch hin-

sichtlich der Bezugsrechtsausschlüsse im Rahmen der 

Verwendung eigener Aktien. 

Die Verwaltung wird der Hauptversammlung der 

Gesellschaft vorschlagen, in derselben Hauptver-

sammlung, in der auch über die Umwandlung 

beschlossen werden soll, die vorstehend beschriebene 

Ermächtigung dahingehend anzupassen, dass für den 

Fall der Verwendung der eigenen Aktien zur Einziehung 

ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss die 

Einziehung auch in der Weise erfolgen kann, dass sich 

durch die Einziehung der Aktien der Anteil der übrigen 

Stückaktien am Grundkapital (§ 8 Abs. 3 AktG) erhöht. 

Sofern die Hauptversammlung diesen Beschluss fasst, 

besteht die vorstehend beschriebene Ermächtigung 

zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit 

dieser Änderung für die zukünftige ADVA SE fort.  

4.13 Die Personen und Gesellschaften, die zum Um-

wandlungszeitpunkt Aktionäre der ADVA AG sind, 

werden Aktionäre der ADVA SE, und zwar in demselben 

Umfang und mit derselben Anzahl an Stückaktien am 

Grundkapital der ADVA SE, wie sie unmittelbar vor dem 

Umwandlungszeitpunkt am Grundkapital der ADVA AG 
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beteiligt sind. Der rechnerische Anteil jeder Stückaktie 

am Grundkapital (derzeit EUR 1,00) bleibt so erhalten, 

wie er unmittelbar vor dem Umwandlungszeitpunkt 

besteht. Die Aktien sind vor und nach der Umwandlung 

Stammaktien. 

4.14 Bei der Satzung der ADVA SE entsprechen im 

Umwandlungszeitpunkt 

a) die in § 4 Abs. 1 der Satzung der ADVA SE ge-

nannte Grundkapitalziffer mit der Einteilung in 

Stückaktien der in § 4 Abs. 1 der Satzung der 

ADVA AG genannten Grundkapitalziffer mit der 

Einteilung in Stückaktien, 

b) sofern die Aufhebung des genehmigten Kapitals I 

nicht vor dem Umwandlungszeitpunkt wirksam 

wird, der Betrag des genehmigten Kapitals I 

gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der ADVA SE dem 

Betrag des genehmigten Kapitals I gemäß § 4 Abs. 

4 der Satzung der ADVA AG, 

c) sofern das in Ziffer 4.6 beschriebene genehmigte 

Kapital 2012/I vor dem Umwandlungszeitpunkt 

wirksam wird, der Betrag des genehmigten 

Kapitals 2012/I gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der 

ADVA SE in der unter Ziffer 3.3 (a) (2) be-

schriebenen Fassung dem Betrag des genehmigten 

Kapitals gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der ADVA 

AG in der unter Ziffer 3.3 (a) (1) beschriebenen 

Fassung,  

d) der Betrag des genehmigten Kapitals III gemäß § 

4 Abs. 4b) der Satzung der ADVA SE dem Betrag 

des genehmigten Kapitals III gemäß § 4 Abs. 4b 

der Satzung der ADVA AG, 

e) sofern die in Ziffer 4.10 beschriebene Änderung 

des Bedingten Kapitals 2003/2008 nicht vor dem 

Umwandlungszeitpunkt wirksam wird, der Betrag 

des bedingten Kapitals gemäß § 4 Abs. 5j der 

Satzung der ADVA SE dem Betrag des bedingten 

Kapitals gemäß § 4 Abs. 5j der Satzung der ADVA 

AG, 

f) sofern die in Ziffer 4.10 beschriebene Änderung 

des Bedingten Kapitals 2003/2008 vor dem 

Umwandlungszeitpunkt wirksam wird, der Betrag 

des bedingten Kapitals 2003/2008 gemäß § 4 Abs. 

5j der Satzung der ADVA SE in der unter Ziffer 3.3 

(b) (2) beschriebenen Fassung dem Betrag des 

bedingten Kapitals gemäß § 4 Abs. 5j der Satzung 

der ADVA AG in der in der unter Ziffer 3.3 (b) (1) 

beschriebenen Fassung,  

g) sofern die unter Ziffer 4.11 beschriebene Änderung 

des Bedingten Kapitals 2011/I nicht vor dem 

Umwandlungszeitpunkt wirksam wird, der Betrag 
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des bedingten Kapitals 2011/I gemäß § 4 Abs. 5k 

der Satzung der ADVA SE dem Betrag des 

bedingten Kapitals 2011/I gemäß § 4 Abs. 5k der 

Satzung der ADVA AG und 

h) sofern die unter Ziffer 4.11 beschriebene Änderung 

des Bedingten Kapitals 2011/I vor dem 

Umwandlungszeitpunkt wirksam wird, der Betrag 

des bedingten Kapitals gemäß § 4 Abs. 5k der 

Satzung der ADVA SE in der unter Ziffer 3.3. (c) 

(2) beschriebenen Fassung, dem Betrag des 

bedingten Kapitals gemäß § 4 Abs. 5k der Satzung 

der ADVA AG in der unter Ziffer 3.3 (c) (1) 

beschriebenen Fassung.  

Sollte jedoch die ADVA AG vor dem Umwand-

lungszeitpunkt vom genehmigten Kapital I, dem 

genehmigten Kapital 2012/I, vom genehmigten Kapital 

III, vom bedingten Kapital gemäß § 4 Abs. 5j der 

Satzung der ADVA AG in der aktuell gültigen oder in 

der in Ziffer 3.3 (b) (1) beschriebenen Fassung oder 

vom bedingten Kapital gemäß § 4 Abs. 5k der Satzung 

der ADVA AG in der aktuell gültigen oder in Ziffer 3.3 

(c) (1) beschriebenen Fassung Gebrauch machen und 

sich dadurch die Grundkapitalziffer ändern, so reduziert 

sich der jeweilige Ermächti-gungsrahmen für die 

Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 4 Abs. 4, Abs. 

4b, Abs. 5j oder Abs. 5k der Satzung der ADVA SE und 

erhöhen sich die Grundkapitalziffer sowie die Angabe 

zur Zahl der Aktien in § 4 Abs. 1 der Satzung der ADVA 

SE entsprechend. Etwaige von der Hauptversammlung 

vor dem Umwandlungszeitpunkt beschlossene 

Kapitalmaßnahmen gelten gleichermaßen für die ADVA 

SE. Entsprechendes gilt auch für den Fall der 

Einziehung eigener Aktien. Der Aufsichtsrat der ADVA 

SE ist ermächtigt und wird zugleich angewiesen, 

etwaige sich aus dem Vorstehenden ergebende 

Änderungen hinsichtlich der Beträge und Einteilung der 

Kapitalia in der Fassung der beiliegenden Satzung der 

ADVA SE vor Eintragung der Um-wandlung im 

Handelsregister für die ADVA AG vorzunehmen. 

4.15 Die Aktionäre, die der Umwandlung widersprechen, 

erhalten kein Angebot auf Barabfindung, da dies 

gesetzlich nicht vorgesehen ist. 

§ 5 

Organe der SE 

5.1 Organe der ADVA SE sind Vorstand, Aufsichtsrat und 

Hauptversammlung. 

5.2 Die Ämter der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 

der ADVA AG enden mit Wirksamwerden der 

Umwandlung. 
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5.3 Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der ADVA SE (siehe 

Anlage) wird bei der ADVA SE ein Aufsichtsrat 

gebildet, der nicht mehr wie bei der ADVA AG aus 

sechs, sondern aus drei Mitgliedern besteht. Die 

Aufsichtsratsmitglieder werden jedoch, wie bei der 

ADVA AG auch, abgesehen von der Bestellung der 

Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der ADVA SE durch 

die Satzung, von der Hauptversammlung ohne Bindung 

an Wahlvorschläge gewählt.  

5.4 Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats der 

ADVA SE erfolgt für einen Zeitraum bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung, die über die Ent-

lastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn 

der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in 

dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.  

       Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats werden ab-

weichend hiervon im Rahmen der Beschlussfassung 

über die Satzung der ADVA SE bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 

erste Geschäftsjahr der ADVA SE beschließt, bestellt. 

Das erste Geschäftsjahr der ADVA SE ist das Ge-

schäftsjahr, in dem die Umwandlung der ADVA AG in 

eine Europäische Gesellschaft (SE) im Handelsregister 

für die ADVA SE eingetragen wird. 

5.5 Vorbehaltlich der Entscheidungskompetenz des Auf-

sichtsrats der zukünftigen ADVA SE soll Herr Anthony 

Maher in der ersten Sitzung für den Aufsichtsratsvorsitz 

vorgeschlagen werden. 

§ 6 

Rechte für oder Maßnahmen betreffend 

einzelne Anteilsinhaber, Sonderrechtsinhaber 

und Inhaber anderer Wertpapiere als Aktien 

6.1 Durch Beschluss vom 11. Juni 2003 hat die 

Hauptversammlung der ADVA AG den Vorstand und, 

soweit Mitglieder des Vorstands der ADVA AG betroffen 

sind, den Aufsichtsrat ermächtigt, einmalig, mehrmals 

oder - im Falle eines Freiwerdens von ausgegebenen 

Optionsrechten wie z.B. durch Kündigung oder eine 

sonstige Beendigung der Einräumung von Bezugs-

rechten ohne vollständige Ausnutzung der zu Grunde 

liegenden Bezugsrechte - wiederholt Bezugsrechte für 

den Bezug von bis zu 2.119.000 Stück auf den Inhaber 

lautende Stammaktien der Gesellschaft an Mitglieder 

des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung ver-

bundener Unternehmen, Arbeitnehmer der Gesellschaft 

und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach 

Maßgabe der im vorgenannten Beschluss näher 

dargelegten Anforderungen zu gewähren ("Aktien-

optionsprogramm 2003"). 

Durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 4. Juni 

2004 und vom 14. Juni 2005 wurde u.a. die Anzahl der 
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auszugebenden Bezugsrechte von 2.119.000 um 

insgesamt 371.000 auf 2.490.000 Stück erhöht. In 

dem am 31. Dezember 2005 abgelaufenen Ge-

schäftsjahr wurden insgesamt 285.548 Bezugsrechte 

ausgeübt und 285.548 neue Stückaktien der Ge-

sellschaft mit einem rechnerischen Anteil am 

Grundkapital von EUR 285.548 ausgegeben.  

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2006 wurde u.a. die Anzahl der auszugebenden Be-

zugsrechte von 2.204.452 um 975.548 auf 3.180.000 

Stück erhöht. In dem am 31. Dezember 2006 abge-

laufenen Geschäftsjahr wurden insgesamt 339.114 

Bezugsrechte ausgeübt und 339.114 neue Stückaktien 

der Gesellschaft mit rechnerischem Anteil am Grund-

kapital von EUR 339.114 ausgegeben.  

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2007 wurde u.a. die Anzahl der auszugebenden Be-

zugsrechte von 2.840.886 um 1.259.114 auf 4.100.000 

Stück erhöht. In dem am 31. Dezember 2007 

abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 187.851 Bezugs-

rechte ausgeübt und 187.851 neue Stückaktien der 

Gesellschaft mit rechnerischem Anteil am Grundkapital 

von EUR 187.851 ausgegeben.  

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Juni 

2008 wurde u.a. die Anzahl der auszugebenden Be-

zugsrechte von 3.912.149 um 697.851 auf 4.610.000 

erhöht. Im Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 

Ablauf des Geschäftsjahres 2010 wurden 468.328 

Bezugsrechte ausgeübt und 468.328 neue Stückaktien 

der Gesellschaft mit rechnerischem Anteil am 

Grundkapital von EUR 468.328 ausgegeben.  

 

In dem am 31. Dezember 2011 abgelaufenen Ge-

schäftsjahr wurden insgesamt 219.989 Bezugsrechte 

ausgeübt und 219.989 neue Stückaktien der Ge-

sellschaft mit rechnerischem Anteil am Grundkapital 

von EUR 219.989 ausgegeben. 

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Mai 

2011 wurde die Ermächtigung, soweit sie noch nicht 

ausgenutzt worden war – entsprechende Bezugsrechte 

waren also noch nicht ausgegeben bzw. waren durch 

Kündigung oder eine sonstige Beendigung der 

Einräumung von Bezugsrechten verfallen – aufge-

hoben. 

Zum 31. Januar 2012 sind unter dem Aktienoptions-

programm 2003 noch 2.824.209 Bezugsrechte auf den 

Bezug von jeweils einer Aktie ausstehend, von denen 

40.500 zum Bezug von Aktien zu einem Bezugspreis 

von EUR 1,00 je Aktie, 34.667 zum Bezug von Aktien 

zu einem Bezugspreis von EUR 1,06 je Aktie, 17.000 

zum Bezug von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 

1,22 je Aktie, 108.337 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 1,60 je Aktie, 908.870 zum 
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Bezug von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,75 

je Aktie, 210.167 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 2,26 je Aktie, 410.000 zum 

Bezug von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,55 

je Aktie, 349.168 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 2,57 je Aktie, 45.500 zum Bezug 

von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 3,88 je 

Aktie, 59.000 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 4,19 je Aktie, 93.500 zum Bezug 

von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 4,62 je 

Aktie, 135.500 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 5,04 je Aktie, 152.500 zum 

Bezug von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 6,06 

je Aktie, 9.000 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 6,98 je Aktie, 84.000 zum Bezug 

von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 7,03 je 

Aktie, 137.500 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 7,24 je Aktie, 3.000 zum Bezug 

von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 9,28 je 

Aktie, 7.500 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 9,67 je Aktie, 11.000 zum Bezug 

von Aktien zu einem Be-zugspreis von EUR 9,79 je 

Aktie, 7.500 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 11,37 je Aktie, berechtigen. Zum 

31. Januar 2012 sind insgesamt 1.504.713 der vorge-

nannten Optionen ausübbar.  

Mit Wirksamwerden der Umwandlung richtet sich das 

Recht der Berechtigten zum Bezug von Aktien auf 

Aktien der ADVA SE anstelle von Aktien der ADVA AG. 

Die Anzahl der Aktien und die übrigen Bestimmungen 

der Aktienausgabe bleiben unverändert. 

6.2 Durch Beschluss vom 16. Mai 2011 hat die 

Hauptversammlung der ADVA AG den Vorstand und, 

soweit Mitglieder des Vorstands der ADVA AG betroffen 

sind, den Aufsichtsrat ermächtigt, einmalig, mehrmals 

oder - im Falle eines Freiwerdens von ausgegebenen 

Optionsrechten wie z.B. durch Kündigung oder eine 

sonstige Beendigung der Einräumung von Be-

zugsrechten ohne vollständige Ausnutzung der zu 

Grunde liegenden Bezugsrechte - wiederholt Be-

zugsrechte für den Bezug von bis zu 920.000 Stück auf 

den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft an 

Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäfts-

führung verbundener Unternehmen, Arbeit-nehmer der 

Gesellschaft und Arbeitnehmer verbundener Unter-

nehmen nach Maßgabe der im vorgenannten Beschluss 

näher dargelegten Anforderungen zu gewähren 

("Aktienoptionsprogramm 2011"). 

 

Unter dem Aktienoptionsprogramms 2011 sind zum 31. 

Januar 2012 insgesamt 619.700 Bezugsrechte 

ausstehend, die zum Bezug von insgesamt 619.700 

Aktien der ADVA AG berechtigen. Die im Rahmen des 

Aktienoptionsprogramms 2011 gewährten Bezugs-

rechte sind noch nicht ausübbar. Von den vor-

genannten Optionen berechtigen 591.500 Optionen 
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zum Bezug von jeweils einer Aktie zum Bezugspreis 

von EUR 3,57 und 28.200 Optionen zum Bezug von 

jeweils einer Aktie zum Bezugspreis von EUR 4,10.  

Mit Wirksamwerden der Umwandlung richtet sich das 

Recht der Berechtigten zum Bezug von Aktien auf 

Aktien der ADVA SE anstelle von Aktien der ADVA AG. 

Die Anzahl der Aktien und die übrigen Bestimmungen 

der Aktienausgabe bleiben unverändert. 

6.3 Durch Beschluss vom 14. Juni 2005 hatte die 

Hauptversammlung den Vorstand ermächtigt, einmalig 

oder mehrmals oder – im Falle eines Freiwerdens von 

ausgegebenen Optionsrechten wie z.B. durch Kündi-

gung oder eine sonstige Beendigung der Einräumung 

von Bezugsrechten ohne vollständige Ausnutzung der 

zu Grunde liegenden Bezugsrechte – wiederholt auf 

den Namen lautende, mit 5 % verzinsliche Options-

anleihen bis zu einem Gesamtnennbetrag von EUR 

1.100.000 jährlich, spätestens bis zum 31. Dezember 

2006, an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener 

Unternehmen, Arbeitnehmer der Gesellschaft und 

Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maß-

gabe der im vorgenannten Beschluss näher dargelegten 

Anforderungen auszugeben ("Optionsanleihe Mit-

arbeiter 2005"). Für je EUR 1,00 des Nennbetrags der 

Optionsanleihe bestand nach Maßgabe der festzu-

legenden Optionsbedingungen ein Bezugsrecht auf eine 

auf den Inhaber lautende Stückaktie der ADVA AG. Bei 

Ausübung des Bezugsrechts erfolgt eine Verrechnung 

mit dem Anspruch auf Rückzahlung des auf die Anleihe 

geleisteten Betrags. Die Laufzeit der Bezugsrechte 

konnte bis zu drei Jahre betragen. 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2006 wurden die Laufzeit der Ermächtigung bis zum 

31. Dezember 2007 und die Laufzeit der bereits aus-

gegebenen und auszugebenden Bezugsrechte der-

gestalt geändert, dass sie bis zu sieben Jahre betragen 

kann. 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2007 wurde unter anderem die Laufzeit der Ermächti-

gung bis zum 31. Dezember 2008 verlängert. 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Juni 

2008 wurde die Laufzeit der Ermächtigung bis zum 31. 

Dezember 2009 verlängert. 

Die Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsanleihen 

Mitarbeiter 2005 besteht daher nicht mehr. Zum 31. 

Januar 2012 sind noch insgesamt 597.750 Options-

anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 

597.750 ausstehend, die zum Bezug von insgesamt 

597.750 Aktien der ADVA AG berechtigen. Von diesen 

Bezugsrechten berechtigen 2.000 zum Bezug von 

Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie, 

193.500 zum Bezug von Aktien zu einem Bezugspreis 
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von EUR 1,06 je Aktie, 98.000 zum Bezug von Aktien 

zu einem Bezugspreis von EUR 1,60 je Aktie, 22.000 

zum Bezug von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 

2,57 je Aktie, 9.000 zum Bezug von Aktien zu einem 

Bezugspreis von EUR 6,98 je Aktie, 10.000 zum Bezug 

von Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 7,03 je 

Aktie, 152.500 zu einem Bezugspreis von EUR 7,28 je 

Aktie, 110.750 zu einem Bezugspreis von EUR 9,79 je 

Aktie. 

Mit Wirksamwerden der Umwandlung richtet sich das 

Recht der Berechtigten zum Bezug von Aktien auf 

Aktien der ADVA SE anstelle von Aktien der ADVA AG. 

Die Anzahl der Aktien und die übrigen Bestimmungen 

der Aktienausgabe bleiben unverändert. 

6.4 Wie bereits in Ziffer 4.3 und 4.7 dieses Umwand-

lungsplans ausgeführt, bestehen die bedingten und 

genehmigten Kapitalia, die zur Sicherung der Rechte 

aus dem Aktienoptionsprogramm 2003, dem Aktien-

optionsprogramm 2011 und den Optionsanleihen 

Mitarbeiter 2005 geschaffen wurden, bei der ADVA SE 

fort. Auf die unter Ziffer 4.10 und 4.11 beschriebenen 

Vorschläge an die Hauptversammlung zur Änderung 

des Bedingten Kapitals 2003/2008 und des Bedingten 

Kapitals 2011/I wird verwiesen. Das zur Sicherung der 

vorstehend beschriebenen ausstehenden Bezugsrechte 

erforderliche bedingte Kapital wird durch diese 

Änderungen allerdings nicht berührt.  

6.5 Der Vorstand hat ferner zur Vergütung von Mitarbeitern 

der Gesellschaft sowie von Geschäftsführern und 

Mitarbeitern verbundener Unternehmen auf den 

Aktienkurs bezogene schuldrechtliche Wertstei-

gerungsrechte mit Barausgleich (Stock Appreciation 

Rights, "STARs") ausgegeben, die zu einer Barzahlung 

nach Maßgabe der jeweiligen Bedingungen berechtigen 

(Barausgleich oder "Tantieme"). Optional können die 

gewährten Wertsteigerungsrechte von der Gesellschaft 

auch durch andere Beteiligungsrechte ersetzt werden, 

sofern diese den ersetzten Wertsteigerungsrechten 

wirtschaftlich gleichkommen. Die Begünstigten haben 

aber keinen Anspruch auf eine solche Ersetzung.  

(a) Ab dem 1. November 2005 hat der Vorstand 

STARs mit einer Laufzeit von sieben Jahren an 

Mitarbeiter und Mitarbeiter verbundener Unter-

nehmen ausgegeben. ("Wertsteigerungsrechte 

mit Barausgleich - Plan XI").  

Die Wartezeiten für die Ausübung der Wertstei-

gerungsrechte aus Plan XI betragen zwei, drei sowie 

vier Jahre seit Gewährung für jeweils ein Drittel der 

Wertsteigerungsrechte. Die Tantieme entspricht der 

Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem am 

jeweiligen Ausübungstag geltenden Börsenkurs, 

soweit der Börsenkurs den um EUR 5 erhöhten 

Ausübungspreis nicht übersteigt. Bewegt sich der 

Börsenkurs am Ausübungstag betragsmäßig 
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zwischen dem um EUR 5 erhöhten Ausübungspreis 

und dem um EUR 10 erhöhten Ausübungspreis, 

erhöht sich die Tantieme um die zusätzlich 

auszubezahlende Hälfte der Differenz zwischen dem 

am jeweiligen Ausübungstag geltenden Börsenkurs 

und dem um EUR 5 erhöhten Ausübungspreis. An 

einer Steigerung des Börsenkurses über den um EUR 

10 erhöhten Ausübungspreis hinaus partizipiert der 

Begünstigte nicht mit einer Tantieme. Im Hinblick auf 

die Bestimmung des relevanten Börsenkurses am 

Ausübungstag enthalten die Bedingungen eine auf 

einen Referenzzeitraum vor dem Ausübungstag 

abstellende Regelung.  

Vor dem 1. Januar 2008 aus diesem Programm 

ausgegebene Rechte konnten am 1. Oktober 2008 im 

Verhältnis 3:2 in neue Wertsteigerungsrechte mit 

Barausgleich mit einer Laufzeit von sieben Jahren 

getauscht werden ("Wertsteigerungsrechte mit 

Barausgleich - Plan XI a"), wobei in Bezug auf die 

Berechnung der Tantieme dieselben Vertrags-

bedingungen fortgalten. Aufgrund der Pläne XI und 

XI a wurden in den Jahren 2005 bis 2011 regelmäßig 

Wertsteigerungsrechte an Mitarbeiter ausgegeben.  

Zum 31. Januar 2012 waren unter den Plänen XI und 

XI a noch 170.476 Wertsteigerungsrechte mit 

Barausgleich ausstehend, von denen 2.000 zur 

Ausübung zu einem Ausübungspreis von je EUR 1,06, 

3.000 zur Ausübung zu einem Ausübungspreis von je 

EUR 1,60, 60.176 zur Ausübung zu einem Aus-

übungspreis von je EUR 1,75, 36.000 zur Ausübung 

zu einem Ausübungspreis von je EUR 2,55, 12.700 

zur Ausübung zu einem Ausübungspreis von je EUR 

4,19, 18.000 zur Ausübung zu einem Ausübungspreis 

von je EUR 4,62, 900 zur Ausübung zu einem 

Ausübungspreis von je EUR 6,06, 15.000 zur 

Ausübung zu einem Ausübungspreis von je EUR 6,13, 

8.600 zur Ausübung zu einem Ausübungspreis von je 

EUR 6,98, 1.800 zur Ausübung zu einem Aus-

übungspreis je EUR 7,03, 3.000 zur Ausübung zu 

einem Ausübungspreis von je EUR 7,24, 900 zur 

Ausübung zu einem Ausübungspreis von je EUR 7,28, 

2.900 zur Ausübung zu einem Ausübungspreis von je 

EUR 9,28, 1.800 zur Ausübung zu einem Aus-

übungspreis von je EUR 9,67 und 3.700 zur Aus-

übung zu einem Ausübungspreis von je EUR 9,79 je 

Wertsteigerungsrecht berechtigen. Zum 31. Januar 

2012 waren insgesamt 87.032 der vorgenannten 

Wertsteigerungsrechte ausübbar.  

 
b) Im Februar 2011 hat der Vorstand ein weiteres  

Programm zur Ausgabe von Wertsteigerungsrechten 

mit Barausgleich an Mitarbeiter der Gesellschaft und 

Mitarbeiter verbundener Unternehmen sowie 

Geschäftsführer verbundener Unternehmen aufge-

setzt ("Wertsteigerungsrechte mit Barausgleich 

- Plan XIII"). Die Tantieme entspricht dem Unter-
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schied zwischen dem durch die Vertragsbedingungen 

festgelegten Ausübungspreis und dem Aktienkurs am 

Tag der Ausübung des Wertsteigerungsrechts. Die 

Tantieme beträgt maximal EUR 20 pro Wert-

steigerungsrecht. Im Hinblick auf die Bestimmung 

des relevanten Börsenkurses am Ausübungstag 

enthalten die Bedingungen eine auf einen Referenz-

zeitraum vor dem Ausübungstag abstellende Re-

gelung. Die Bezugsrechte aus diesem Programm 

haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2015. Es 

ist eine Wartezeit bis 2012 bzw. 2013 für jeweils 

50% der Bezugsrechte geregelt. Im März 2011 

wurden 135.200 Wertsteigerungsrechte, von denen 

131.600 zu einem Ausübungspreis von EUR 2,55 und 

3.600 zu einem Ausübungspreis von EUR 3,88 

berechtigen, ausgegeben. Zum 31. Januar 2012 

waren alle der unter dem Plan XIII ausgegebenen 

Wertsteigerungsrechte noch ausstehend. Insgesamt 

65.800 der vorgenannten Wertsteigerungsrechte 

waren zu diesem Stichtag bereits ausübbar. Es 

erfolgt keine weitere Gewährung von Wertstei-

gerungsrechten aus dem Plan XIII.  

 

c) Im August 2011 hat der Vorstand ein weiteres 

Programm zur Ausgabe von Wertsteigerungsrechten 

mit Barausgleich an Mitarbeiter und Mitarbeiter 

verbundener Unternehmen sowie Geschäftsführer 

verbundener Unternehmen aufgesetzt ("Wertstei-

gerungsrechte mit Barausgleich - Plan XV"). Die 

Tantieme entspricht dem Unterschied zwischen dem 

durch die Vertragsbedingungen festgelegten Aus-

übungspreis und dem Aktienkurs am Tag der Aus-

übung des Wertsteigerungsrechts. Im Hinblick auf 

die Bestimmung des relevanten Börsenkurses am 

Ausübungstag enthalten die Bedingungen eine auf 

einen Referenzzeitraum vor dem Ausübungstag 

abstellende Regelung. Sämtliche Wertsteigerungs-

rechte aus diesem Programm haben eine Wartezeit 

von vier Jahren und eine Gesamtlaufzeit von sieben 

Jahren. Die ausgegebenen Wertsteigerungsrechte 

berechtigen die Inhaber zu deren Ausübung zu 

einem Ausübungspreis von EUR 3,57. Es ist eine 

Aus-übungshürde von 20% als Aufschlag auf den vo-

lumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 

zehn Börsenhandelstage vor dem ersten Tag des 

jeweiligen Ausübungszeitraums vereinbart. Darüber 

hinaus ist für die Berechnung der Tantieme aus den 

Wertsteigerungsrechten eine Höchstgrenze für den 

relevanten Börsenkurs zum Ausübungstag von EUR 

20,00 pro Wertsteigerungsrecht festgelegt. Zum 31. 

Januar 2012 waren alle der 151.300 unter dem Plan 

XV ausgegebenen Wertsteigerungsrechte ausste-

hend. Die vorgenannten Rechte sind erstmalig ab 

dem 15. August 2015 ausübbar.  

 

Die Umwandlung der ADVA AG in die ADVA SE führt zu 

keiner inhaltlichen Änderung der bestehenden 

Wertsteigerungsrecht-Programme, insbesondere werden 
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alle vertraglichen Konditionen der den Programmen 

zugrundeliegenden Vereinbarungen beibehalten. Nach der 

Umwandlung wird lediglich bei der Berechnung der 

Tantieme nicht mehr auf den Börsenkurs der ADVA AG, 

sondern auf den Börsenkurs der ADVA SE abgestellt.  

6.6 Im Übrigen werden Personen im Sinne von § 194 Abs. 1 

Nr. 5 UmwG und/oder Art. 20 Abs. 1 Satz 2 lit. f) SE-VO 

keine Rechte gewährt, und besondere Maßnahmen sind 

für diese Personen nicht vorgesehen. 

§ 7 

Sondervorteile 

7.1 Im Rahmen der Umwandlung werden keine Sonder-

vorteile an Mitglieder des Vorstands oder des Auf-

sichtsrats der ADVA AG oder ADVA SE oder an Sach-

verständige gewährt, die die Umwandlung prüfen (Art. 20 

Abs. 1 Satz 2 lit. g) SE-VO). 

7.2 Rein vorsorglich wird mitgeteilt, dass unbeschadet der 

Zuständigkeit des Aufsichtsrats der ADVA SE gemäß Art. 

39 Abs. 2 SE-VO davon auszugehen ist, dass die bisher 

amtierenden Mitglieder des Vorstands der ADVA AG zu 

Mitgliedern des Vorstands der ADVA SE bestellt werden. 

Die derzeitigen Mitglieder des Vorstands der ADVA AG 

sind: 

 Herr Brian Protiva (Vorsitzender), 

 Herr Christoph Glingener, 

 Herr Christian Unterberger und 

 Herr Jaswir Singh. 

7.3 Ebenfalls rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass 

von den Mitgliedern des Aufsichtsrats der ADVA AG die 

folgenden Mitglieder zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der 

ADVA SE bestellt werden sollen; die Bestellung erfolgt 

gemäß Art. 40 Abs. 2 Satz 2 SE-VO durch die Satzung 

der ADVA SE (siehe § 8 Abs. 3 der diesem Umwand-

lungsplan als Anlage beigefügten Satzung der ADVA SE): 

 Herr Anthony Maher, München 

 Herr Eric Protiva, Atherton (Kalifornien), U.S.A 

 Frau Prof. Dr. Johanna Hey, Köln 

7.4 Schließlich wird rein vorsorglich darauf hingewiesen, dass 

der durch das Landgericht Meiningen durch Beschluss 

vom 9. Februar 2012 gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO 

bestellte unabhängige Sachverständige, die Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft Dr. 

Kleeberg & Partner GmbH, München, für seine Tätigkeit 

eine marktübliche Vergütung von der ADVA AG erhält. 
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§ 8 

Angaben zum Verfahren zur Vereinbarung über die 

Beteiligung der Arbeitnehmer 

8.1 Zur Sicherung der erworbenen Rechte der Arbeitnehmer 

der ADVA AG auf Beteiligung an Unternehmens-

entscheidungen ist im Zusammenhang mit der Um-

wandlung in eine SE das Verfahren über die Beteiligung 

der Arbeitnehmer nach dem Gesetz über die Beteiligung 

der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft vom 

22. Dezember 2004 (BGBl. I, Seite 3686) (SE-

Beteiligungsgesetz, "SEBG") durchzuführen. Ziel dieses 

Verfahrens ist der Abschluss einer Vereinbarung über die 

Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE.  

Das Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer ist 

geprägt von dem Grundsatz des Schutzes der 

erworbenen Rechte der Arbeitnehmer der ADVA AG. Der 

Umfang der Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE wird 

durch die Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 8 SEBG 

definiert, der im Wesentlichen Art. 2 lit. h) der Richtlinie 

2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur 

Ergänzung des Statuts der Europäischen Gesell-schaft 

hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer folgt. 

Beteiligung der Arbeitnehmer ist danach der Oberbegriff 

für jedes Verfahren, das es den Vertretern der 

Arbeitnehmer ermöglicht, auf die Beschlussfassung 

innerhalb der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Hierzu 

zählen insbesondere die Unterrichtung, Anhörung und 

Mitbestimmung. Unterrichtung bezeichnet in diesem 

Zusammenhang die Unterrichtung des SE-Betriebsrats 

oder anderer Arbeitnehmervertreter durch die Leitung der 

SE über Angelegenheiten, welche die SE selbst, eine ihrer 

Tochtergesellschaften oder einen ihrer Betriebe in einem 

anderen Mitgliedstaat betreffen oder die über die 

Befugnisse der zuständigen Organe auf der Ebene des 

einzelnen Mitgliedstaates hinausgehen. Anhörung meint 

neben der Stellungnahme der Arbeitnehmervertreter zu 

entscheidungserheblichen Vorgängen den Austausch 

zwischen Arbeitnehmervertretern und Unternehmens-

leitung und die Beratung mit dem Ziel der Einigung, 

wobei die Unternehmensleitung jedoch in ihrer 

Entscheidung frei bleibt. Die Mitbestimmung bezieht sich 

entweder auf das Recht, Mitglieder des Aufsichtsrats zu 

bestellen oder zu wählen oder alternativ die Mitglieder 

des Aufsichtsrats selbst vorzuschlagen oder Vorschlägen 

Dritter zu widersprechen. 

8.2 Die ADVA AG besitzt derzeit einen Aufsichtsrat, der nach 

§ 8 Abs. 1 der Satzung mit sechs Mitgliedern zu besetzen 

ist. Der Aufsichtsrat der ADVA AG ist nicht mit 

Arbeitnehmervertretern besetzt; es bestehen weder auf 

Grundlage des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der 

Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungs-gesetz) 

noch nach dem Gesetz über die Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz) Mitbestim-

mungsrechte, da die ADVA AG weniger als 500 
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Arbeitnehmer im Sinne des § 3 Abs. 1 DrittelbG und auch 

weniger als 2000 Arbeitnehmer im Sinne des § 3 Abs. 1 

MitbestG beschäftigt. 

8.3 Bei der ADVA AG besteht derzeit in Deutschland in 

keinem Betrieb ein Betriebsrat. Es sind auch keine 

Sprecherausschüsse gebildet. Damit besteht bei der 

ADVA AG insgesamt auch keine Arbeitnehmervertretung 

im Sinne des § 2 Abs. 6 SEBG. Auch auf europäischer 

Ebene sind die Arbeitnehmer der ADVA Gruppe derzeit 

nicht organisiert, insbesondere besteht kein Europäischer 

Betriebsrat nach den Vorschriften des Gesetzes über 

Europäische Betriebsräte. 

8.4 Die Einleitung des Verfahrens zur Beteiligung der Arbeit-

nehmer erfolgt nach den Vorschriften des SEBG. In § 4 

SEBG ist vorgesehen, dass die Leitung der an der 

Gründung der SE beteiligten Gesellschaft (hier: der 

Vorstand der ADVA AG) die Arbeitnehmer schriftlich zur 

Bildung eines besonderen Verhandlungsgremiums 

auffordert und die Arbeitnehmer bzw. ihre betroffenen 

Arbeitnehmervertretungen über das Umwandlungs-

vorhaben informiert. Das Verfahren ist durch diese 

vorgeschriebene Information der Arbeitnehmervertre-

tungen bzw. der Arbeitnehmer unaufgefordert und 

spätestens unverzüglich nach Offenlegung des Um-

wandlungsplans durch den Vorstand der ADVA AG 

einzuleiten. Als eine deutschem Recht unterliegende 

Gesellschaft muss die ADVA AG für die Offenlegung den 

Umwandlungsplan beim zuständigen Handelsregister Jena 

elektronisch einreichen (vgl. Art. 37 Abs. 5 SE-VO i.V.m. 

§ 12 Abs. 1 HGB, Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. § 14 AktG). 

Die vorgeschriebene Information der Arbeitnehmer bzw. 

ihrer betroffenen Vertretungen erstreckt sich gemäß § 4 

Abs. 3 SEBG insbesondere auf (i) die Identität und 

Struktur der ADVA AG, der von der Gründung der SE 

betroffenen Tochtergesellschaften und der von der 

Gründung der SE betroffenen Betriebe und deren 

Verteilung auf die Mitgliedstaaten, (ii) die in diesen 

Gesellschaften und Betrieben bestehenden Arbeitnehmer-

vertretungen, (iii) die Zahl der in diesen Gesellschaften 

und Betrieben jeweils beschäftigten Arbeitnehmer und die 

daraus zu errechnende Gesamtzahl der in einem 

Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer und (iv) die 

Zahl der Arbeitnehmer, denen Mitbestimmungsrechte in 

den Organen dieser Gesellschaften zustehen. 

Es ist gesetzlich vorgesehen, dass die Arbeitnehmer bzw. 

ihre betroffenen Arbeitnehmervertretungen innerhalb von 

zehn Wochen nach Einleitung des Verfahrens durch die 

vorgeschriebene Information die Mitglieder des be-

sonderen Verhandlungsgremiums wählen oder bestellen 

sollen.  

Aufgabe dieses besonderen Verhandlungsgremiums ist 

es, mit der Unternehmensleitung die Ausgestaltung des 

Beteiligungsverfahrens und die Festlegung der Beteili-

gungsrechte der Arbeitnehmer in der SE zu verhandeln.  
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Dem besonderen Verhandlungsgremium gehören 

Vertreter der Arbeitnehmer der ADVA AG, ihrer Tochter-

gesellschaften oder Betriebe aus allen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union und Vertragsstaaten des EWR an.  

Die Bildung und die Zusammensetzung des besonderen 

Verhandlungsgremiums richten sich im Grundsatz nach 

deutschem Recht (§ 4 bis § 7 SEBG). Die Verteilung der 

Sitze im besonderen Verhandlungsgremium auf die 

einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 

Vertragsstaaten des EWR, in denen die ADVA AG, ihre 

Tochtergesellschaften oder Betriebe Arbeitnehmer be-

schäftigen, ist für eine Gründung der SE mit Sitz in 

Deutschland in § 5 Abs. 1 SEBG geregelt. Die Sitzver-

teilung folgt folgender Grundregel:  

Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union und 

Vertragsstaat des EWR, in denen die ADVA AG, ihre 

Tochtergesellschaften oder Betriebe Arbeitnehmer 

beschäftigen, erhält mindestens einen Sitz. Die Anzahl 

der einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 

Vertragsstaat des EWR zugewiesenen Sitze erhöht sich 

jeweils um einen Sitz, soweit die Anzahl der in diesem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat 

des EWR beschäftigten Arbeitnehmer jeweils die Schwelle 

von 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent usw. aller in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den 

Vertragsstaaten des EWR beschäftigten Arbeitnehmer der 

ADVA AG, ihrer Tochtergesellschaften oder Betriebe 

übersteigt. Zur Bestimmung der Sitzverteilung ist 

grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Information der 

Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmervertretungen über 

die geplante Gründung einer SE abzustellen (vgl. § 4 Abs. 

4 SEBG).  

Ausgehend von den Beschäftigtenzahlen der ADVA AG, 

ihrer Tochtergesellschaften und Betriebe in den einzelnen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den 

Vertragsstaaten des EWR zum 2. März 2012 ergibt sich 

die nachfolgende Sitzverteilung:  
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Land 
Anzahl der 

Arbeitnehmer 

Prozentualer Anteil an 

der Gesamtzahl der 

Arbeitnehmer  

(gerundet)  

Delegierte im 
besonderen 

Verhandlungs-
gremium 

Deutschland 504 60,65 7 

Polen 172 20,70 3 

Vereinigtes Königreich 92 11,07 2 

Norwegen 25 3,01 1 

Frankreich 12 1,44 1 

Italien 9 1,08 1 

Österreich 6 0,72 01) 

Spanien 4 0,48 1 

Schweden 3 0,36 1 

Belgien 3 0,36 02) 

Finnland 1 0,12 1 

Total 831 100 18 

 

1) Nach österreichischem Recht wird wegen des Fehlens einer Arbeitnehmervertretung kein Mitglied für das besondere 

Verhandlungsgremium bestimmt. 

 

2) Nach belgischem Recht wird wegen des Fehlens einer Gesellschaft oder eines Betriebes in Belgien kein Mitglied für das besondere 

Verhandlungsgremium bestimmt. 
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Bei diesen Beschäftigtenzahlen wird auf den Arbeit-

nehmerbergriff des § 2 Abs. 1 SEBG abgestellt, der sich 

nach den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten der einzelnen Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union und den Vertragsstaaten des EWR be-

stimmt (§ 2 Abs. 1 S. 1 SEBG) und der bei der Anzahl der 

in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer u.a. auch die 

leitenden Angestellten im Sinne des § 5 Abs. 3 S. 2 

BetrVG umfasst (vgl. § 2 Abs. 1 S. 2 SEBG). 

 

Für die Wahl bzw. Bestellung der Mitglieder des be-

sonderen Verhandlungsgremiums aus den einzelnen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union und den Vertrags-

staaten des EWR sind die jeweiligen nationalen Vorschrif-

ten einschlägig. Die Wahl bzw. Bestellung der Mitglieder 

sowie die Konstituierung des besonderen Verhandlungs-

gremiums liegen grundsätzlich in der Verantwortung der 

Arbeitnehmer und ihrer betroffenen Arbeitnehmerver-

tretungen bzw. der für sie zuständigen Gewerkschaften.  

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 SEBG werden die Mitglieder des 

besonderen Verhandlungsgremiums, die auf die in 

Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer der an der 

Gründung der SE beteiligten Gesellschaften, betroffenen 

Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe entfallen, 

grundsätzlich von einem Wahlgremium in geheimer und 

unmittelbarer Wahl gewählt. Da an der Gründung der 

ADVA SE jedoch in Deutschland nur ein Unternehmen, die 

ADVA AG, beteiligt ist (Fall des § 8 Abs. 3 SEBG), in dem 

keine Arbeitnehmervertretung besteht, wählen die Arbeit-

nehmer der ADVA AG die Mitglieder des besonderen 

Verhandlungsgremiums gemäß § 8 Abs. 7 SEBG in gehei-

mer und unmittelbar Wahl (so genannte Urwahl). Die 

Wahl wird von einem Wahlvorstand eingeleitet und 

durchgeführt, der in einer Versammlung der Arbeitneh-

mer gewählt wird, zu der der Vorstand der ADVA AG 

einlädt.  

In das besondere Verhandlungsgremium wählbar sind im 

Inland Arbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 2 und 

Satz 3 SEBG der Gesellschaften und Betriebe sowie 

Gewerkschaftsvertreter. Für jedes Mitglied ist ein Ersatz-

mitglied zu wählen. Da dem besonderen Verhandlungs-

gremium mehr als zwei Mitglieder aus Deutschland 

angehören, ist jedes dritte Mitglied auf Vorschlag einer 

Gewerkschaft zu wählen, die in einem Betrieb der ADVA 

AG vertreten ist (vgl. § 6 Abs. 3 i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 2 

SEBG). Ob und gegebenenfalls welche Gewerkschaften 

bei der ADVA AG vertreten sind, ist von dem Wahlvor-

stand zu ermitteln. Da dem besonderen Verhandlungs-

gremium weiterhin auch mehr als sechs Mitglieder aus 

Deutschland angehören, ist auf Vorschlag des Sprecher-

ausschusses mindestens jedes siebte inländische Mitglied 

ein leitender Angestellter (vgl. § 6 Abs. 4 i.V.m. § 8 Abs. 

1 Satz 5 SEBG). Da jedoch bei der ADVA AG kein 

Sprecherausschuss besteht, können die leitenden Ange-

stellten Wahlvorschläge unterbreiten; ein Wahlvorschlag 
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muss von einem Zwanzigstel oder 50 der wahlbe-

rechtigten leitenden Angestellten unterzeichnet sein (§ 8 

Abs. 1 Satz 6 SEBG).  

Die übrigen Mitglieder des besonderen Verhandlungs-

gremiums werden auf Grund von Wahlvorschlägen der 

Arbeitnehmer gewählt, und zwar nach den Grundsätzen 

der Mehrheitswahl, wenn nur ein Wahlvorschlag 

eingereicht wurde, ansonsten nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl (§ 8 Abs. 7 Satz 3 und Satz 4 SEBG). 

Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer muss von einem 

Zwanzigstel mindestens aber von drei und höchstens je-

doch von 50 der wahlberechtigten Arbeitnehmer unter-

zeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu 20 

wahlberechtigten Arbeitnehmern genügt die Unter-

zeichnung von zwei Wahlberechtigten (§ 8 Abs. 7 Satz 5 

SEBG). 

8.5 Das Verfahren für die Bildung des besonderen Verhand-

lungsgremiums endet mit dessen konstituierender 

Sitzung. Hierzu hat der Vorstand der ADVA AG unver-

züglich einzuladen, nachdem alle Mitglieder benannt sind, 

spätestens aber 10 Wochen nach der erfolgten 

Information i.S.d. § 4 Abs. 2 und Abs. 3 SEBG, die das 

Verfahren zur Arbeitnehmerbeteiligung einleitet (vgl. §§ 

12 Abs. 1, 11 Abs. 1 SEBG).  

Mit dem Tag, zu dem der Vorstand der ADVA AG zu der 

konstituierenden Sitzung des besonderen Verhandlungs 

gremiums eingeladen hat, beginnen die Verhandlungen. 

Für die Verhandlungen ist gesetzlich eine Dauer von bis 

zu sechs Monaten vorgesehen, die allerdings durch 

einvernehmlichen Beschluss der Verhandlungsparteien 

auf bis zu ein Jahr verlängert werden kann (§ 20 SEBG).  

Das Verhandlungsverfahren findet auch dann statt, wenn 

die Frist für die Wahl oder die Bestellung einzelner oder 

aller Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums 

aus Gründen, die die Arbeitnehmer zu vertreten haben, 

überschritten wird (§ 11 Abs. 2 Satz 1 SEBG).  

Während der laufenden Verhandlungen gewählte oder 

bestellte Mitglieder können sich jederzeit an dem 

Verhandlungsverfahren beteiligen (§ 11 Abs. 2 Satz 2 

SEBG). Ein verspätet hinzukommendes Mitglied muss 

aber den Verhandlungsstand akzeptieren, den es vorfin-

det. Ein Anspruch des besonderen Verhandlungs-

gremiums auf Verlängerung der sechsmonatigen Ver-

handlungsfrist besteht nicht.  

Ziel der Verhandlungen ist der Abschluss einer Verein-

barung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der 

ADVA SE, also über ein Verfahren einschließlich der 

Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung, durch das 

die Vertreter der Arbeitnehmer Einfluss auf die Beschluss-

fassung in der ADVA SE nehmen können. Unterliegt die in 

die SE umzuwandelnde Aktienge-sellschaft – wie die 

ADVA AG – nicht der Unternehmensmitbestimmung, ist 
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grundsätzlich einziger notwendiger Gegenstand der 

Verhandlungen die Festlegung des Verfahrens zur Unter-

richtung und Anhörung der Arbeit-nehmer in der SE. 

8.6 In der Vereinbarung zwischen dem Vorstand und dem 

besonderen Verhandlungsgremium ist insoweit, unbe-

schadet der Autonomie der Parteien im Übrigen, fest-

zulegen, ob zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeit-

nehmer ein SE-Betriebsrat gebildet wird. Wird er ge-

bildet, sind der Geltungsbereich (einschließlich des 

etwaigen Einbezugs von Nichtmitgliedstaaten der 

Europäischen Union bzw. Nichtvertragsstaaten des EWR), 

die Zahl seiner Mitglieder und die Sitzverteilung, die 

Unterrichtungs- und Anhörungsbefugnisse, das zuge-

hörige Verfahren, die Häufigkeit der Sitzungen, die 

bereitzustellenden finanziellen und materiellen Mittel, der 

Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung und ihre 

Laufzeit sowie die Fälle, in denen die Vereinbarung neu 

ausgehandelt werden soll, zu vereinbaren, einschließlich 

des für diese Neuverhandlung geltenden Verfahrens (§ 21 

Abs. 1 SEBG). Wird kein SE-Betriebsrat gebildet, haben 

die Parteien in der Beteiligungsvereinbarung die Durch-

führungsmodalitäten des Verfahrens oder der Verfahren 

zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer der 

ADVA SE festzulegen (§ 21 Abs. 2 Satz 1 SEBG). Die 

Vereinbarung kann auch bestimmen, dass die Regelungen 

der §§ 22 bis 33 über den SE-Betriebsrat kraft Gesetzes 

ganz oder in Teilen gelten sollen.  

Da bei der ADVA AG derzeit überhaupt keine Arbeit-

nehmerbeteiligung besteht, ist § 21 Abs. 6 SEBG nicht 

einschlägig und die zwischen dem Vorstand der ADVA AG 

und dem besonderen Verhandlungsgremium abzu-

schließende Beteiligungsvereinbarung muss dement-

sprechend auch keine Regelung über die Mitbestimmung, 

also das Recht, einen Teil der Mitglieder des Aufsichtsrats 

der ADVA SE zu wählen oder zu bestellen oder die Be-

stellung eines Teils oder aller Mitglieder des Aufsichtsrats 

der ADVA SE zu empfehlen oder abzulehnen, enthalten. 

Eine solche Vereinbarung wäre lediglich freiwillig möglich.  

In der Vereinbarung soll außerdem festgelegt werden, 

dass auch vor strukturellen Änderungen der SE weitere 

Verhandlungen über die Beteiligung der Arbeitnehmer in 

der SE aufgenommen werden. 

8.7 Der Abschluss einer Vereinbarung über die Beteiligung 

der Arbeitnehmer bedarf eines Beschlusses des be-

sonderen Verhandlungsgremiums, das grundsätzlich mit 

der Mehrheit seiner Mitglieder, die zugleich die Mehrheit 

der vertretenen Arbeitnehmer repräsentieren muss, be-

schließt. Ein Beschluss, der die Minderung von Mitbe-

stimmungsrechten zur Folge hat, kann dabei nicht gefasst 

werden (vgl. § 15 Abs. 5 SEBG). Da bei der ADVA AG 

keine gesetzlichen Mitbestimmungsrechte bestehen, kann 

das besondere Verhandlungsgremium auch beschließen, 

Verhandlungen nicht aufzunehmen oder bereits aufge-

nommene Verhandlungen abzubrechen (vgl. § 16 Abs. 3 
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SEBG). Für einen solchen Beschluss ist eine Mehrheit von 

zwei Dritteln der Mitglieder des besonderen Verhand-

lungsgremiums, die mindestens zwei Drittel der Arbeit-

nehmer in mindestens zwei Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union oder Vertragsstaaten des EWR vertreten, 

erforderlich (§ 16 Abs. 1 Satz 2 SEBG). Ein solcher Be-

schluss beendete das Verhandlungsverfahren, ohne dass 

die Regelungen über den SE-Betriebsrat und die 

Mitbestimmung kraft Gesetzes zur Anwendung gelangten 

(§ 16 Abs. 2 SEBG). 

8.8 Kommt eine Vereinbarung über die Beteiligung der 

Arbeitnehmer innerhalb der vorgesehenen Frist nicht 

zustande, findet eine gesetzliche Auffanglösung Anwen-

dung; diese kann auch von vornherein als vertragliche 

Lösung vereinbart werden.  

Für die ADVA SE hätte die gesetzliche Auffanglösung im 

Hinblick auf den nicht mitbestimmten Aufsichtsrat der 

ADVA AG zur Folge, dass auch der Aufsichtsrat der ADVA 

SE mitbestimmungsfrei bleibt und seine Mitglieder aus-

schließlich von den Anteilseignern bestimmt werden. Die 

Regelungen über die Mitbestimmung der Arbeit-nehmer 

kraft Gesetzes nach den §§ 35 bis 38 SEBG finden 

nämlich auf eine durch Umwandlung gegründete SE nur 

Anwendung, wenn in der Gesellschaft vor der Um-

wandlung überhaupt Bestimmungen über die Mitbe-

stimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsorgan gelten 

(vgl. § 34 Abs. 1 Nr. 1 SEBG). Da bei der ADVA AG keine 

gesetzlichen oder freiwilligen Regelungen zur Mitbe-

stimmung gelten, bleibt auch die ADVA SE mitbe-

stimmungsfrei.  

Im Hinblick auf die Sicherung des Rechts auf Unter-

richtung und Anhörung der Arbeitnehmer der ADVA SE 

hätte die gesetzliche Auffanglösung zur Folge, dass ein 

SE-Betriebsrat zu bilden wäre, dessen Aufgabe in der 

Sicherung der Unterrichtung und Anhörung der Arbeit-

nehmer in der SE bestünde. Er wäre zuständig für die 

Angelegenheiten, die die SE selbst, eine ihrer Tochter-

gesellschaften oder einen ihrer Betriebe in einem anderen 

Mitgliedstaat betreffen, oder die über die Befugnisse der 

zuständigen Organe auf der Ebene des einzelnen 

Mitgliedstaats hinausgehen (§ 27 SEBG). Der SE-

Betriebsrat wäre jährlich über die Entwicklung der 

Geschäftslage und die Perspektiven der SE zu unter-

richten und anzuhören. Über außergewöhnliche Umstände 

wäre er zu unterrichten und anzuhören (§§ 28, 29 

SEBG). Die Zusammensetzung des SE-Betriebsrats und 

die Wahl seiner Mitglieder würde grundsätzlich den 

Bestimmungen über die Zusammensetzung und Be-

stellung der Mitglieder des Besonderen Verhandlungs-

gremiums folgen (§ 23 SEBG). 

8.9 Im Fall der gesetzlichen Auffanglösung ist während des 

Bestehens der ADVA SE alle zwei Jahre von der Leitung 

der ADVA SE zu prüfen, ob Veränderungen in der SE, 

ihren Tochtergesellschaften und Betrieben eine Änderung 
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der Zusammensetzung des SE-Betriebsrats erforderlich 

machen. Im Fall der gesetzlichen Auffanglösung hat der 

SE-Betriebsrat ferner vier Jahre nach seiner Einsetzung 

mit der Mehrheit seiner Mitglieder darüber zu be-

schließen, ob Verhandlungen über eine Vereinbarung zur 

Arbeitnehmerbeteiligung in der SE aufgenommen werden 

sollen oder die bisherige Regelung weiter gelten soll. Wird 

der Beschluss gefasst, über eine Vereinbarung über die 

Arbeitnehmerbeteiligung zu verhandeln, so tritt für diese 

Verhandlungen der SE-Betriebsrat an die Stelle des 

besonderen Verhandlungsgremiums. 

8.10 Die durch die Bildung und Tätigkeit des besonderen Ver-

handlungsgremiums entstehenden erforderlichen Kosten 

trägt die ADVA AG sowie nach ihrer Gründung die ADVA 

SE (§ 19 SEBG). Die Kostentragungspflicht umfasst die 

sachlichen und persönlichen Kosten, die im Zusam-

menhang mit der Tätigkeit des besonderen Verhandlungs-

gremiums, einschließlich der Verhandlungen, entstehen. 

Insbesondere sind für die Sitzungen in erforderlichem 

Umfang Räume, sachliche Mittel (z.B. Telefon, Fax, not-

wendige Literatur), Dolmetscher und Büropersonal zur 

Verfügung zu stellen sowie die erforderlichen Reise- und 

Aufenthaltskosten der Mit-glieder des besonderen Ver-

handlungsgremiums zu tragen. 

 

§ 9 

Sonstige Auswirkungen der Umwandlung für die 

Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 

9.1 Die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer aus den 

bestehenden Anstellungs- und Arbeitsverträgen bleiben 

unverändert bestehen. § 613a BGB ist auf die Um-

wandlung nicht anzuwenden, da aufgrund der Identität 

der Rechtsträger kein Betriebsübergang stattfindet. 

9.2 Die bestehenden Betriebsvereinbarungen und sonstigen 

kollektivrechtlichen Regelungen bleiben nach Maßgabe 

der jeweiligen Vereinbarung bestehen. 

9.3 Aufgrund der Umwandlung sind auch keine anderweitigen 
Maßnahmen vorgesehen oder geplant, die Auswirkung auf 
die Situation der Arbeitnehmer hätten.  

 
§ 10 

 
Abschlussprüfer 

 
Zum Abschlussprüfer für das erste Geschäftsjahr der 
ADVA SE wird die PricewaterhouseCoopers Aktien-
gesellschaft Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft, München 
bestellt. Das erste Geschäftsjahr der ADVA SE ist das 
Geschäftsjahr, in dem der Formwechsel der ADVA AG in 
eine Europäische Gesellschaft im Handelsregister für die 
ADVA SE eingetragen wird. 
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§ 11 

Schlussbestimmungen 

11.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz 

oder teilweise unwirksam oder unanwendbar sein oder 

sollte sich in dieser Vereinbarung eine Lücke befinden, so 

soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt werden. 

11.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 

bedürfen, soweit nicht gesetzlich eine andere Form 

zwingend ist, der Schriftform. Dies gilt auch im Hinblick 

auf die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

11.3 Die Präambel ist Bestandteil dieses Umwandlungsplans. 

11.4 Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt die 

ADVA AG sowie nach der Umwandlung die ADVA SE. 

Für die ADVA AG Optical Networking unterzeichnet in München 
am 30. März 2012 vor Dagmar Landherr, Notarassessorin, 
amtlich bestellte Vertreterin des Notars Prof. Dr. Dieter Mayer 
mit Amtssitz in München, durch die Mitglieder des Vorstands 

 
Brian Protiva Christian Unterberger 

Anlage zum Umwandlungsplan 

 
Satzung 

der 
 

ADVA Optical Networking SE 
 

(nachfolgend "Gesellschaft" genannt) 
 
 

§ 1 
 

Rechtsform, Firma, Sitz und Geschäftsjahr 
 
1) Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft (SE) 

und führt die Firma  
 

ADVA Optical Networking SE. 
 
2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Meiningen.  

 
3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalender-

jahr. 
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§ 2 
 

Gegenstand des Unternehmens 
 
1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, 

Produktion, Vermarktung und der Vertrieb von opti-

schen, opto-elektronischen und elektronischen Gerä-

ten, Software und Systemen sowie die Erbringung von 

Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. 

 

2) Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte durch-

führen, die dem Gesellschaftsgegenstand unmittelbar 

oder mittelbar zu dienen geeignet sind. 

 

3) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen 

mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand 

zu beteiligen und für sie tätig zu werden. Sie darf 

Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. 

Die Gesellschaft ist außerdem ermächtigt, ihren Betrieb 

ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen auszu-

gliedern oder verbundenen Unternehmen zu über-

lassen. 

 

§ 3 
 

Bekanntmachungen 
 
1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 

ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger. 

 

2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpa-

piere der Gesellschaft können auch mittels elektro-

nischer Medien übermittelt werden. 

 
§ 4 

 
Grundkapital 

 
1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 

47.524.875,00 und ist eingeteilt in 47.524.875 

Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Die 

Aktien lauten auf den Inhaber. 

 

2) Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch die 

formwechselnde Umwandlung der ADVA AG Optical 

Networking in eine Europäische Gesellschaft (SE) 

erbracht. Bei der Gründung der ADVA AG Optical 

Networking wurde das Grundkapital, das zu diesem 

Zeitpunkt EUR 2.000.000 betrug, durch die form-

wechselnde Umwandlung der ADVA Integration, 

Service und Entwicklung von optischen Systemen und 

Komponenten GmbH (AG Meiningen, HRB 3001) 

erbracht.  

 

3) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- 

und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand. Ein 

Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils 

besteht nicht. Über mehrere Aktien eines Aktionärs 
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oder über alle Aktien kann auch eine Urkunde aus-

gestellt werden. Die Ausgabe von Einzelurkunden oder 

Sammelurkunden kann auch von der Kostenübernahme 

durch den jeweiligen Aktionär abhängig gemacht 

werden. 

 

4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der 

Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

10. Juni 2014 einmalig oder mehrmals um bis zu 

insgesamt EUR 20.948.529,00 durch Ausgabe neuer 

auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder 

Sacheinlagen zu erhöhen, jedoch höchstens bis zu dem 

Betrag, in dessen Höhe im Zeitpunkt der Umwandlung 

der ADVA AG Optical Networking in die ADVA Optical 

Networking SE gemäß Umwandlungsplan vom 30. März 

2012 das genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 4 der 

Satzung der ADVA AG Optical Networking noch 

vorhanden ist (genehmigtes Kapital I). 

 

Dabei kann der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats 

 

 das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag 

von bis zu EUR 4.048.529,00 ausschließen, um die 

neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem 

Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis 

nicht wesentlich unterschreitet, jedoch höchstens 

bis zu dem Betrag, in dessen Höhe zum Zeitpunkt 

der Umwandlung der ADVA AG Optical Networking 

in die ADVA Optical Networking SE gemäß Um-

wandlungsplan vom 30. März 2012 von der vor-

stehenden Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-

schluss noch kein Gebrauch gemacht worden ist; 

 das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag 

von bis zu EUR 16.900.000,00 ausschließen, um 

die neuen Aktien zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 

gegen Sacheinlagen auszugeben, jedoch höchstens 

bis zu dem Betrag, in dessen Höhe zum Zeitpunkt 

der Umwandlung der ADVA AG Optical Networking 

in die ADVA Optical Networking SE gemäß Um-

wandlungsplan vom 30. März 2012 von der vor-

stehenden Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-

schluss noch kein Gebrauch gemacht worden ist. 

 

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächti-

gungen zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch 

macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für 

Spitzenbeträge ausgeschlossen werden. Der Vorstand 

legt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Bedingun-

gen der Aktienausgabe fest. 

 

4b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates vom 30. Juni 2008 an für 5 Jahre das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach 

um bis zu insgesamt EUR 1.364.250,00 durch Ausgabe 
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von bis zu 1.364.250 neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen, jedoch 

höchstens bis zu dem Betrag, in dessen Höhe im Zeit-

punkt der Umwandlung der ADVA AG Optical Net-

working in die ADVA Optical Networking SE gemäß 

Umwandlungsplan vom 30. März 2012 das genehmigte 

Kapital gemäß § 4 Abs. 4b der Satzung der ADVA AG 

Optical Networking noch vorhanden ist, (genehmigtes 

Kapital III) und dabei die Bedingungen der Aktien-

ausgabe festzulegen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist 

ausgeschlossen. Die Ausnutzung des genehmigten 

Kapitals dient ausschließlich der Bedienung von 

Bezugsrechten der zu Ziffer 1 des Tagesordnungs-

punktes 12 der Hauptversammlung vom 14. Juni 2005 

beschlossenen Optionsanleihe, unter Berücksichtigung 

der Änderungen dieses Beschlusses durch die Be-

schlüsse der Hauptversammlungen vom 13. Juni 2006 

zu Tagesordnungspunkt 9, vom 13. Juni 2007 zu Ta-

gesordnungspunkt 10, sowie vom 11. Juni 2008 zu 

Tagesordnungspunkt 7, Ziffer 1. 

 

5j)  Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 

3.576.011 durch Ausgabe von bis zu 3.576.011 auf den 

Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht, jedoch 

höchstens bis zu dem Betrag, in dessen Höhe im 

Zeitpunkt der Umwandlung der ADVA AG Optical 

Networking in die ADVA Optical Networking SE gemäß 

Umwandlungsplan vom 30. März 2012 das bedingte 

Kapital gemäß § 4 Abs. 5j der Satzung der ADVA AG 

Optical Networking noch vorhanden ist. Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugs-

rechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der 

Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und 

Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maß-

gabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. 

Juni 2003 zu Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1, des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. Juni 2004 

zu Tagesordnungspunkt 9, Ziffer 1, des Beschlusses 

der Hauptversammlung vom 14. Juni 2005 zu Tages-

ordnungspunkt 10, Ziffer 1, des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 zu Tages-

ordnungspunkt 8, Ziffer 1, des Beschlusses der Haupt-

versammlung vom 13. Juni 2007 zu Tagesord-

nungspunkt 9, Ziffer 1, sowie des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 11. Juni 2008 zu Tagesord-

nungspunkt 6, Ziffer 1. Die bedingte Kapitalerhöhung 

wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 

Bezugsrechten von ihrem Recht Gebrauch machen. Die 

neuen Aktien nehmen jeweils von Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der 

Vorstand ist ermächtigt - bzw. der Aufsichtsrat, soweit 

der Vorstand betroffen ist - die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung sowie 

die Ausgestaltung der Bezugsrechte festzusetzen. 

 

5k) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 

920.000 durch Ausgabe von bis zu 920.000 auf den 
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Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht, jedoch 

höchstens bis zu dem Betrag, in dessen Höhe im 

Zeitpunkt der Umwandlung der ADVA AG Optical 

Networking in die ADVA Optical Networking SE gemäß 

Umwandlungsplan vom 30. März 2012 das bedingte 

Kapital gemäß § 4 Abs. 5k der Satzung der ADVA AG 

Optical Networking noch vorhanden ist (bedingtes 

Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient 

ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an 

Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft 

sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeit-

nehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 16. Mai 2011. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten von 

ihrem Recht Gebrauch machen. Die neuen Aktien 

nehmen - sofern sie bis zum Beginn der ordentlichen 

Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen - vom 

Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, 

ansonsten vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 

sie entstehen, am Gewinn teil. 

 

6) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 

Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitaler-

höhungen aus genehmigtem Kapital und dem Wirk-

samwerden von bedingtem Kapital zu ändern. 

 

§ 5 

 

Organe 

 

Die Organisationsverfassung der Gesellschaft folgt dem 

dualistischen System. Organe der Gesellschaft sind: 

a) der Vorstand, 

 

b) der Aufsichtsrat, 

 

c) die Hauptversammlung. 

 

§ 6 

 

Vorstand 

 

1) Der Vorstand besteht regelmäßig aus 2 Personen; der 

Aufsichtsrat kann eine höhere Zahl festlegen. 

 

2) Besteht der Vorstand aus mehr als einer Person, kann 

der Aufsichtsrat ein Mitglied des Vorstands zum 

Vorsitzenden oder zum Sprecher und ein weiteres 

Mitglied als dessen Stellvertreter ernennen. 

 

3) Vorstandsmitglieder werden für eine Amtszeit von 

höchstens fünf Jahren bestellt. Eine wiederholte Bestel-

lung, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. 
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§ 7 

 

Vertretung der Gesellschaft 

 
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten, wenn der 
Vorstand nur aus einer Person besteht, durch diese, wenn 
der Vorstand aus mehreren Personen besteht 
 
a) durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder 

 
b) durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem 

Prokuristen. 
 

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder für Rechtsge-
schäfte mit der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten von 
den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. 
 

§ 8 
 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
 
1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Er besteht aus 

drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung ge-

wählt werden. 

 

2) Gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichts-

ratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt wer-

den. Ein Ersatzmitglied tritt ein, wenn das Aufsichts-

ratsmitglied, als dessen Ersatzmitglied es bestellt ist, 

vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus-

scheidet. 

 

3) Zu den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats werden bis 

zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung für das erste Geschäftsjahr der ADVA 

Optical Networking SE beschließt, längstens jedoch für 

die Dauer von drei Jahren, bestellt:  

 

 Herr Anthony Maher, wohnhaft in München, 

Kaufmann und Vorsitzender des Board of Directors 

der BroadLight, Inc.,  

 Herr Eric Protiva, wohnhaft in Atherton 

(Kalifornien), U.S.A., Geschäftsführer der EGORA 

Holding GmbH,  

 Frau Prof. Dr. Johanna Hey, wohnhaft in Köln, 

Professorin für Steuerrecht an der Universität zu 

Köln, 

 

§ 9 

 

Amtszeit des Aufsichtsrats 

 

1) Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt 

vorbehaltlich der Regelung in § 8 Abs. 3 für einen 

Zeitraum bis zur Beendigung  derjenigen Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates 

für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 
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beschließt, längstens jedoch für fünf Jahre; das 

Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei 

nicht mitgerechnet.  

 

2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist berechtigt, sein 

Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber 

der Gesellschaft niederzulegen. 

3) Legt ein Aufsichtsratsmitglied sein Amt nieder oder 

scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus anderen Gründen 

aus, so ist alsbald eine Ersatzwahl vorzunehmen, es sei 

denn, dass für das ausgeschiedene Mitglied ein 

Ersatzmitglied gewählt ist. 

 
4) Für die Ersatzmitglieder und die durch Ersatzwahl 

gewählten Mitglieder gilt die Amtszeit des ausgeschie-
denen Aufsichtsratsmitgliedes. 
 

§ 10 
 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 
 

1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter, wobei 

im Falle mehrerer Stellvertreter eine Reihenfolge der 

Stellvertretung festgelegt werden soll. 

 

Scheidet der Vorsitzende oder ein Stellvertreter aus dem 

Aufsichtsrat aus, so ist alsbald eine Neuwahl vorzunehmen. 

 

§ 11 

 

Verfahren für Sitzungen des 

Aufsichtsrates und Abstimmungen 

 

1) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Ver-

hinderungsfalle von seinem Stellvertreter einberufen. 

 

2) Die Einberufung hat schriftlich oder per Telefax, E-Mail  

oder Intranet unter Mitteilung der Tagesordnung zu 

erfolgen. Der Aufsichtsratsvorsitzende - im Verhind-

erungsfalle sein Stellvertreter - bestimmt den Sitzungs-

ort und leitet die Sitzung. 

 

3) Die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats richtet sich 

nach den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften.  

 

4) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher 

Stimmenmehrheit, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften eine andere Mehrheit erfordern. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-

sitzenden und im Falle seiner Verhinderung die seines 

Stellvertreters. 

 

5) Sofern kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht, können 

nach dem Ermessen des Vorsitzenden oder im Falle 

seiner Verhinderung seines Stellvertreters Beschlüsse 

auch durch Einholen schriftlicher, fernkopierter, fern-

mündlicher Erklärungen oder durch Erklärungen per E-
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Mail oder Intranet gefasst werden. In diesem Falle ist 

eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhin-

derung von seinem Stellvertreter zu bestimmende Frist 

für den Eingang der Stimmen festzulegen. 

 

6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichts-

rats ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom 

Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist; bei 

einer schriftlichen oder fernmündlichen Beschluss-

fassung ist deren Ergebnis schriftlich niederzulegen, die 

Niederschrift vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder 

bei seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu 

unterzeichnen und den anderen Mitgliedern des 

Aufsichtsrats unverzüglich zu überlassen. 

 

§ 12 

 

Vergütung des Aufsichtsrates 

 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz 

der ihm bei der Ausübung seiner Amtstätigkeit erwachsen-

den Auslagen eine Vergütung, die durch Beschlussfassung 

der Hauptversammlung unter Beachtung der Bestimmungen 

des § 113 AktG festgelegt wird. Zu dem Auslagenersatz und 

den Vergütungen werden anfallende Umsatzsteuern 

(Mehrwertsteuern) erstattet. 

 

§ 13 

 

Aufgaben des Aufsichtsrats 

 

1) Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben und Rechte, die ihm 

durch das Gesetz, die Satzung oder in sonstiger Weise 

zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht auch das 

Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen. 

 

2) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichts-

rates zu folgenden Maßnahmen: 

 

a) zur Feststellung der Unternehmensplanung; 

 

b) zu Erwerb und Belastung von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten; 

 

c) zur Errichtung und zur Aufhebung von Zweignie-

derlassungen; 

 

d) zur Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender 

Geschäftszweige; 

 

e) zur Gründung, zum Erwerb, zur Veräußerung und 

zur Liquidation von Unternehmen sowie Beteili-

gungen an Unternehmen, zum Abschluss der we-

sentlichen Änderungen und Aufhebung von Unter-

nehmensverträgen nach §§ 291 ff. AktG, soweit 

hierüber nicht die Hauptversammlung beschließt; 
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f) zur Erteilung von Generalvollmachten; 
 

g) zur Übernahme von Bürgschaften, Sicherheits-
leistungen und Garantien, soweit sie sich nicht auf 
den normalen Geschäftsbetrieb beziehen. 
 

Einer Zustimmung zu Maßnahmen nach Buchstaben e) 

oder g) im Einzelfall bedarf es nicht, wenn diesen be-

reits im Rahmen der Unternehmensplanung (Buchstabe 

a)) zugestimmt wurde. 

 

Der Aufsichtsrat kann darüber hinaus für den Einzelfall 

oder generell bestimmen, dass bestimmte Geschäfte 

oder Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung 

vorgenommen werden dürfen. 

 

3) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, 

die nur deren Fassung betreffen, zu beschließen. 

 

§ 14 

 

Schweigepflicht 

 

1) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der 

Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäfts-

geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt 

geworden sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder 

Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Auf-

sichtsrates anwesende Personen, die nicht Aufsichts-

ratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit aus-

drücklich zu verpflichten. 

 

2) Vertrauliche Angaben im Sinne des Abs. 1 sind alle 

Angaben, die der Mitteilende ausdrücklich als geheim-

haltungspflichtig bezeichnet und bei denen bei 

verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht 

auszuschließen ist, dass die Interessen der Gesellschaft 

bei ihrer Offenbarung Dritten gegenüber beeinträchtigt 

werden könnten. 

 

Geheimnis im Sinne des Abs. 1 ist jede mit dem 

unternehmerischen und betrieblichen Geschehen in 

unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 

stehende Tatsache, die nur einem beschränkten 

Personenkreis bekannt ist, von der bei verständiger 

wirtschaftlicher Betrachtungsweise anzunehmen ist, 

dass ihre Geheimhaltung vom Mitteilenden beziehungs-

weise der Gesellschaft gewünscht wird und an deren 

Geheimhaltung im Interesse des Unternehmens ein 

Bedürfnis nicht zu verneinen ist. 

 

3) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen 

an Dritte weiterzugeben, die der Geheimhaltung unter-

liegen, so hat er dies dem Aufsichtsrat zuvor unter 

Bekanntgabe der Personen, an die die Information 

erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat ist vor 

Weitergabe der Information Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben, ob die Weitergabe der Information 
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mit den Abs. 1 und 2 vereinbart ist. Die Stellungnahme 

wird durch den Vorsitzenden abgegeben. 

 

§ 15 

 

Einberufung der Hauptversammlung 

 

1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft 

oder einem deutschen Börsenplatz statt. 

 

2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder 

den Aufsichtsrat einberufen. Die Hauptversammlung 

ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, 

mindestens dreißig Tage vor dem Tag einzuberufen, bis 

zu dessen Ablauf sich die Aktionäre zur Haupt-

versammlung nach § 16 anzumelden haben. 

 

3) Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der 

ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres 

abgehalten. Außerordentliche Hauptversammlungen 

können so oft einberufen werden, wie es im Interesse 

der Gesellschaft erforderlich erscheint. 

 

4) Hat ein Kreditinstitut zu Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung für Aktionäre Aktien der Gesell-

schaft in Verwahrung, werden Mitteilungen im Sinn von 

§ 125 Abs. 1 des Aktiengesetzes, die gegenüber den 

Kreditinstituten erfolgen, von den Kreditinstituten an 

die Aktionäre ausschließlich im Wege der elektro-

nischen Kommunikation übermittelt, soweit dies in 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 

zulässig ist. 

 

5) Verlangen Aktionäre die Mitteilung der Einberufung der 

Hauptversammlung gemäß § 125 Abs. 2 des 

Aktiengesetzes, erfolgt diese unter Beachtung der 

gesetzlichen Voraussetzungen des § 30b Abs. 3 WpHG 

auf dem Weg elektronischer Kommunikation. Die 

Auswahl des Übermittlungsverfahrens obliegt dem 

Vorstand. 

 

§ 16 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines 

Nachweises ihres Aktienbesitzes bei der Gesellschaft 

oder einer in der Einladung bezeichneten Stelle in 

deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126 

b BGB) angemeldet haben. Die Anmeldung muss der 

Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der 

Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht 

mitzurechnen. 
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2) Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den 

gesetzlichen Stichtag beziehen und ist in deutscher 

oder englischer Sprache in Textform (§ 126 b BGB) zu 

erbringen. Ein entsprechender Nachweis durch das 

depotführende Institut reicht aus. 

 
§ 17 

 
Stimmrecht 

 
1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht 

beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage. 

 

2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt 

werden. Für die Erteilung, den Widerruf und den 

Nachweis der Vollmacht ist die Beachtung der Textform 

erforderlich und ausreichend. Der Nachweis der 

Bevollmächtigung kann der Gesellschaft auch auf 

einem vom Vorstand zu bestimmenden und in der 

Einberufung zur Hauptversammlung bekannt zu 

machenden Weg elektronischer Kommunikation 

übermittelt werden. Wird ein Kreditinstitut, eine 

Aktionärsvereinigung oder eine Person, die diesen 

gesetzlich gleichgestellt ist, bevollmächtigt, gelten 

allein die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

 

 

3) Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, 

werden in der Einladung zur Hauptversammlung die 

Voraussetzungen bestimmt, unter denen die Aktionäre 

ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung ausüben 

können. 

 

§ 18 

 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

 

1) Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats berufen. Im Falle seiner 

Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsrats-

mitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Ist der 

Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu 

seinem Vertreter bestimmt, so leitet die Hauptver-

sammlung ein von den Anteilseignervertretern im 

Aufsichtsrat gewähltes Aufsichtsratsmitglied. 

 

2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt 

die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie 

die Form der Abstimmung. Das Ergebnis der Ab-

stimmung kann im Subtraktionsverfahren durch Abzug 

der Ja- oder Nein-Stimmen und der Stimment-

haltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt 

zustehenden Stimmen ermittelt werden. 
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3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, das Rede- und Frage-

recht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschrän-

ken. Dabei soll sich der Vorsitzende davon leiten 

lassen, dass die Hauptversammlung in angemessener 

und zumutbarer Zeit abgewickelt wird. 

 

§ 19 

 

Niederschrift über die Hauptversammlung 

 

Über die Verhandlungen in der Hauptversammlung wird 

eine Niederschrift aufgenommen und von dem Vorsitzenden 

unterschrieben, soweit durch das Gesetz keine Beurkun-

dung vorgeschrieben ist. 

 

§ 20 

 

Lagebericht und Jahresabschluss  

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates 

 

1) Der Vorstand hat den Lagebericht und den Jahres-

abschluss für das vergangene Geschäftsjahr in den 

ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres 

aufzustellen. Diese Unterlagen sind unverzüglich nach 

Eingang des Prüfungsberichts mit diesem sowie mit 

dem Vorschlag für den Beschluss der Hauptver-

sammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

 

2) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des 

Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die 

Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberu-

fung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 

Einsicht der Aktionäre auszulegen und über die Inter-

netseite der Gesellschaft zugänglich zu machen.  

 

3) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Ent-

gegennahme des gemäß § 171 Abs. 2 AktG vom Auf-

sichtsrat zu erstattenden Berichts, in den ersten sechs 

Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des 

Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Verwendung 

des Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers 

und in den im Gesetz vorgeschriebenen Fällen über die 

Feststellung des Jahresabschlusses.  

 

§ 21 

 

Gründungsaufwand 
 
1) Die Gesellschaft trägt die mit der Umwandlung der 

ADVA AG Optical Networking in die ADVA Optical Net-

working SE verbundenen Gerichts- und Notarkosten, 

die Kosten des besonderen Verhandlungsgremiums, die 

Kosten der Erstellung der Werthaltigkeitsbescheinigung 

durch den gerichtlich bestellten Sachverständigen, die 

Kosten der Veröffentlichung sowie sonstige Rechts- und 

Beratungskosten bis zu einem Gesamtbetrag von bis zu 

EUR 500.000.  
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2) In der Satzung der ADVA AG Optical Networking lautete 

die Regelung zum Gründungsaufwand bezüglich der 

ADVA Integration, Service und Entwicklung von 

optischen Systemen und Komponenten GmbH, aus der 

die ADVA AG Optical Networking im Wege eines 

Formwechsels entstanden ist, wie folgt: "Die Regelung 

über den Gründungsaufwand in dem Gesellschaft-

svertrag der ADVA Integration, Service und Ent-

wicklung von optischen Systemen und Komponenten 

GmbH lautete: 'Die Gründungskosten, wie die Kosten 

dieser Urkunde, ihrer Ausfertigung und der Eintragung 

in das Handelsregister hat die Gesellschaft zu tragen.  

Der Gründungsaufwand wird auf DEM 1.000,00 

geschätzt.“ 

 

3) In der Satzung der ADVA AG Optical Networking lautete 

die Regelung zum Gründungsaufwand bezüglich der 

ADVA AG Optical Networking wie folgt: "Die Gesell-

schaft trägt ferner den Aufwand des Formwechsels, 

nämlich Beurkundungskosten, Kosten der Gründungs-

prüfung, Kosten der Handelsregisteranmeldung, 

Gerichtskosten und Veröffentlichungskosten bis zu 

einem Betrag von EUR 50.000,00".  

 

 

 

 

 

 

§ 22 

 

Sondervorteile  

 

Im Hinblick auf die Umwandlung der ADVA AG Optical 

Networking in die ADVA Optical Networking SE wird aus 

Gründen der Vorsicht auf Folgendes hingewiesen:  

 

 Unbeschadet der aktienrechtlichen Entscheidungs-

zuständigkeit des Aufsichtsrats der ADVA Optical Net-

working SE ist davon auszugehen, dass die amtie-

renden Mitglieder des Vorstands der ADVA AG Optical 

Networking zu Vorständen der ADVA Optical Net-

working SE bestellt werden. Amtierende Mitglieder des 

Vorstands sind: Brian Protiva, Christoph Glingener, 

Jaswir Singh und Christian Unterberger. 

 

 Darüber hinaus sollen die in § 8 Abs. 3 Genannten zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Umwandlung der 

ADVA AG Optical Networking in die ADVA Optical 

Networking SE zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der 

ADVA Optical Networking SE bestellt werden.  

 

******** 
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In Bezug auf die gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung der ADVA 

Optical Networking SE zur Bestellung vorgeschlagenen 

Mitglieder des Aufsichtsrats werden folgende ergänzende 

Angaben gemacht:  

Herr Anthony Maher ist kein Mitglied eines anderen 

gesetzlichen zu bildenden Aufsichtsrats jedoch Mitglied in 

folgenden ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-

unternehmen:  

 Vorsitzender des Board of Directors der BroadLight, 

Inc., Ramat-Gan, Israel,  

 Mitglied des Board of Directors der Verivue, Inc. 

Westford (Massachusetts), USA 

Herr Eric Protiva ist bei den folgenden Gesellschaften 

Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats bzw. 

vergleichbaren ausländischen Kontrollgremiums eines 

Wirtschaftsunternehmens:  

 Mitglied des Aufsichtsrats der AMS Technologies AG, 

Planegg/Martinsried, 

 Mitglied des Board of Directors der Elforlight Ltd., 

Daventry, Vereinigtes Königreich. 

Frau Prof. Dr. Johanna Hey ist kein Mitglied eines anderen 

gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats jedoch 

  Mitglied des zentralen Beirats der Commerzbank AG, 

Frankfurt am Main.  

Es wird darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, Herrn 

Anthony Maher im Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat der 

ADVA Optical Networking SE als Kandidaten für den Auf-

sichtsratsvorsitz vorzuschlagen.  

11. Neuwahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats 

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der ADVA AG 

Optical Networking richtet sich nach § 8 Abs. 1 der 

Satzung und §§ 95, 96 Abs. 1 AktG. Der Aufsichtsrat 

besteht aus sechs von den Anteilseignern zu wählenden 

Mitgliedern.   

In der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. 

Mai 2011 ist beschlossen worden,  Herrn Krish Prabhu 

als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat der 

Gesellschaft zu wählen. Die Wahl erfolgte für die Zeit 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 

die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt. 

 



 

 65 

Herr Krish Prabhu hat mit Amtsniederlegungserklärung 

gegenüber der Gesellschaft vom 18. Oktober 2011 sein 

Mandat mit Wirkung zum 18. Oktober 2011 nieder-

gelegt.  

In der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. 

Mai 2011 ist ferner beschlossen worden,  Herrn Prof. 

Dr. Albert Rädler als Vertreter der Aktionäre in den 

Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Wahl er-

folgte für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das Geschäfts-

jahr 2014 beschließt. Herr Prof. Dr. Albert Rädler ist 

am 25. Februar 2012 verstorben. 

Mit Beschluss vom 30. März 2012 hat das Amtsgericht 

Jena Herrn Nikolaus Zwick sowie Herrn Frank Fischer 

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Gemäß § 104 

Abs. 5 AktG endet das Amt eines gerichtlich bestellten 

Aufsichtsratsmitglieds, sobald der Mangel behoben ist. 

Dies ist der Fall, wenn die Hauptversammlung für ein 

gerichtlich bestelltes Aufsichtsratsmitglied ein Auf-

sichtsratsmitglied wählt und das gewählte Mitglied die 

Wahl annimmt.   

 

 

Der Aufsichtsrat möchte der Hauptversammlung 

vorschlagen, die gerichtlich bestellten Mitglieder des 

Aufsichtsrats durch Wahlbeschluss der Hauptver-

sammlung in ihrem Amt zu bestätigen. Die Wahl soll 

dabei für den Zeitraum bis zur Beendigung der Haupt-

versammlung, die über die Entlastung für das 

Geschäftsjahr 2014 beschließt, erfolgen (also für die 

verbleibende Amtsdauer der in der Hauptversammlung 

vom 16. Mai 2011 gewählten und anschließend aus-

geschiedenen Mitglieder des Aufsichtsrats). Es wird 

allerdings darauf hingewiesen, dass das Amt der zu 

wählenden Mitglieder ggf. vorzeitig endet, sobald die 

unter Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagene Um-

wandlung der Gesellschaft in eine Societas Europaea 

(SE) durch Eintragung in das Handelsregister wirksam 

wird.  

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht 

gebunden.  
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Der Aufsichtsrat schlägt vor,  

als Vertreter der Anteilseigner 

Herrn Nikolaus Zwick, wohnhaft in München, Diplom-

Betriebswirt (BA) und Geschäftsführer der EGORA 

Holding GmbH, sowie 

Herrn Frank Fischer, wohnhaft in Düsseldorf, 

Rechtsanwalt in Bochum in der Sozietät Bernd van 

Dinther / Frank Fischer,   

in den Aufsichtsrat der ADVA AG Optical Networking 

zu wählen und zwar für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für 

das Geschäftsjahr 2014 beschließt.  

Die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen 

Personen sind bei den nachfolgend aufgeführten in- 

und ausländischen Gesellschaften Mitglied eines 

gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder vergleich-

baren Gremiums:  

 

 

 

Nikolaus Zwick:   

 Vorsitzender des Aufsichtsrats der aventris eSales 

AG, München 

 Mitglied des Board of Directors der Greentech 

Media, Inc., Boston, (Massachusetts), USA 

Frank Fischer: 

 Keine entsprechenden Mitgliedschaften 

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zu diesem Tagesordnungs-

punkt im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. 
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Berichte des Vorstands 
 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7  
 

Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmig-

ten Kapitals 2009/I (in der Satzung als genehmigtes 

Kapital I bezeichnet) sowie die Schaffung eines 

neuen genehmigten Kapitals 2012/I mit Ermächti-

gung zum Bezugsrechtsausschluss; Satzungsän-

derung 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, nach teilweiser 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009/I (in der 

Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) das 

genehmigte Kapital 2009/I - soweit noch nicht ausgenutzt - 

aufzuheben und die Verwaltung zur Ausgabe neuer Aktien 

der Gesellschaft auf Grundlage eines neuen genehmigten 

Kapitals zu ermächtigen. Hierdurch soll es der Verwaltung 

auch weiterhin möglich sein, jederzeit neues Eigenkapital 

für die Gesellschaft zu beschaffen und vor allem 

Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an 

Unternehmen, neue Technologien oder Produkte gegen 

Ausgabe von Aktien zu erwerben.  

Grundsätzlich haben die Aktionäre der Gesellschaft ein 

Bezugsrecht auf neu auszugebende Aktien, d.h. jeder 

Aktionär hat ein Recht auf den Bezug von neuen Aktien in 

einer Anzahl, welche die Aufrechterhaltung seiner bis-

herigen Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft 

ermöglicht.  

Der Beschlussvorschlag sieht jedoch eine Ermächtigung 

zum Ausschluss des bei Ausnutzung von genehmigtem 

Kapital grundsätzlich bestehenden Bezugsrechts für 

bestimmte, im Beschlussgegenstand im Einzelnen auf-

gezählte Zwecke gemäß den hierfür maßgeblichen ge-

setzlichen Vorschriften vor.  

Nach Ansicht des Vorstands und des Aufsichtsrats ist diese 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre unter Gewichtung und Abwägung sämtlicher 

Umstände aus den nachfolgend erläuterten Gründen 

sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären 

angemessen.  

Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts bei 

Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen soll vor allem dem 

Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen, von 

Beteiligungen an Unternehmen, von neuen Technologien 

sowie Produkten gegen Gewährung von Aktien ermöglichen. 

Oft wird bei derartigen Transaktionen von Seiten des 

Verkäufers eine Gegenleistung in Form von Aktien der 

Gesellschaft verlangt. Ebenso kann es aufgrund einer 

besonderen Interessenlage der Gesellschaft, insbesondere 

zur Schonung der Liquidität geboten sein, dem jeweiligen 
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Verkäufer neue Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung 

für ein Unternehmen oder einen Unternehmensteil, eine 

Unternehmensbeteiligung, eine neue Technologie oder ein 

Produkt anzubieten.  

Mittels des genehmigten Kapitals kann die Gesellschaft bei 

solchen sich bietenden Chancen schnell und flexibel 

reagieren, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, 

Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen, 

neue Technologien oder Produkte gegen Ausgabe neuer 

Aktien zu erwerben. Die vorgeschlagene Ermächtigung 

ermöglicht dadurch im Einzelfall eine optimale Finanzierung 

des Erwerbs gegen Ausgabe von Aktien der Gesellschaft 

und gleichzeitig eine Stärkung der Eigenkapitalbasis der 

Gesellschaft.  

Vorstand und Aufsichtsrat werden die Möglichkeit der 

Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

aus genehmigtem Kapital nur dann nutzen, wenn der Wert 

der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung in einem 

angemessenen Verhältnis stehen. Wirtschaftliche Einbußen 

für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre 

werden somit vermieden. Diese haben die Möglichkeit, ihre 

Beteiligungsquote durch Zukäufe an der Börse zu im 

Wesentlichen gleichen Preisen aufrecht zu erhalten.  

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die 

Verwertung von Spitzenbeträgen ist erforderlich, um bei 

einer Kapitalerhöhung in jedem Fall ein praktikables 

Bezugsverhältnis darstellen zu können, und dient also nur 

dazu, die Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit runden 

Beträgen zu ermöglichen. Ohne diese Ermächtigung würde 

insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um einen runden 

Betrag die technische Durchführung der Kapitalerhöhung 

erschwert. Die als freie Spitzen durch den Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre entstandenen neuen Aktien 

werden entweder durch Verkauf über die Börse (wenn 

möglich) oder in sonstiger Weise bestmöglich verwertet. 

Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der 

Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.  

Der Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber von 

Wandlungs- oder Optionsrechten, soweit dieser Ausschluss  

zu ihrem Schutz vor Verwässerung erforderlich ist, hat den 

Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung dieser Ermächtigung 

eine Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises für 

die Inhaber bereits bestehender Wandlungs- oder Options-

rechte nach den Wandelanleihe- oder Optionsbedingungen 

nicht erforderlich und eine etwaige bare Zuzahlung an die 

Inhaber solcher Rechte nicht zu leisten ist.  

Schließlich wird die Verwaltung bei Kapitalerhöhungen 

gegen Bareinlagen in einer Höhe von bis zu maximal 

insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zum 

Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt, wobei der 

Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktie 

der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreiten darf. Auf 



 

 69 

die Begrenzung auf 10% des Grundkapitals sind anzu-

rechnen: 

 

 eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre veräußert werden und 

 Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 

mit Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben 

werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden. 

Der Gesellschaft wird durch diese Ermächtigung ermöglicht, 

kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und ihre 

Eigenkapitalbasis zu stärken. Die Interessen der exis-

tierenden Aktionäre der Gesellschaft werden bei einer 

Festsetzung des Ausgabepreises, der nicht wesentlich vom 

Börsenpreis abweicht, nicht unangemessen beeinträchtigt. 

Ihnen bleibt die ökonomisch gleichwertige Möglichkeit, ihre 

Beteiligungsquote - sofern sie es wollen - durch Zukäufe an 

der Börse zu im Wesentlichen gleichen Konditionen aufrecht 

zu erhalten.  

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 
 

Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des 

bedingten Kapitals 2003/2008; Beschlussfassung 

über eine Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe 

von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 

2011) und die Schaffung eines weiteren bedingten 

Kapitals 

 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Mai 2011 

hat den Vorstand zu Tagesordnungspunkt 8b) ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig, mehrmals oder 

im Falle des Freiwerdens von ausgegebenen Optionsrechten 

wie z.B. durch Kündigung oder eine sonstige Beendigung 

der Einräumung von Bezugsrechten wiederholt – Bezugs-

rechte für den Bezug von bis zu 920.000 Stück auf den 

Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft an 

Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung 

verbundener Unternehmen, Arbeitnehmer der Gesellschaft 

und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach 

Maßgabe der im vorgenannten Beschluss näher dargelegten 

Anforderungen zu gewähren. Soweit die Ausgabe von 

Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands betroffen ist, 

erfolgte eine Ermächtigung des Aufsichtsrats. Durch den 

gleichen Beschluss ist ein bedingtes Kapital in Höhe von 

EUR 920.000 geschaffen worden. Zum 31. Januar 2012 sind 

619.700 auf der Basis dieser Ermächtigung ausgegebene 

Bezugsrechte ausstehend.  
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Nach wie vor sind der Vorstand und der Aufsichtsrat der 

ADVA AG Optical Networking der Auffassung, dass Aktien-

optionen heute wichtiger und üblicher Bestandteil eines 

modernen Vergütungssystems sind. Daher soll die Anzahl 

der durch den Vorstand auszugebenden Bezugsrechte von 

derzeit 920.000 um 1.008.000 auf 1.928.000 Stück erhöht 

und auch das zur Bedienung der Bezugsrechte vorgesehene 

bedingte Kapital entsprechend angepasst werden. Die 

Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien-

optionen ist nach Überzeugung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats dringend erforderlich, damit die Gesellschaft 

auch künftig die von ihr benötigten qualifizierten Vorstands-

mitglieder und Mitarbeiter und Geschäftsführer und 

Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen anwerben und 

halten kann. Durch die Gewährung von Aktienoptionen wird 

außerdem ein besonderer Leistungsanreiz für alle Bezugs-

berechtigten geschaffen, den Unternehmenswert mit dem 

Ziel einer positiven Kursentwicklung zu steigern.  

Die insgesamt maximal unter dem Aktienoptionsprogramm 

2011 auszugebenden Optionen verteilen sich nach der 

vorgeschlagenen Erweiterung auf die bezugsberechtigten 

Gruppen wie folgt:  

 Mitglieder des Vorstands: Optionsrechte zum Bezug 

von 211.600 Aktien 

 Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unter-

nehmen: Optionsrechte zum Bezug von 56.154 Aktien  

 Arbeitnehmer der Gesellschaft: Optionsrechte zum 

Bezug von 668.360 Aktien  

 Arbeitnehmer verbundener Unternehmen: Options-

rechte zum Bezug von 991.886 Aktien  

Der bei Ausübung zu zahlende Optionspreis ("Aus-

übungspreis") entspricht dem volumengewichteten 

Durchschnitt der Schlusspreise der Aktie der Gesellschaft an 

den 10 Börsenhandelstagen vor dem Ausgabetag der 

jeweiligen Optionsrechte. "Schlusspreis" in diesem Sinne 

ist, im Hinblick auf jeden einzelnen Börsenhandelstag, der 

im XETRA-Handel (oder einem Nachfolgesystem) der 

Frankfurter Wertpapierbörse in der Schlussauktion 

ermittelte Schlusskurs oder, wenn ein solcher Schlusskurs 

an dem betreffenden Handelstag nicht ermittelt wird, der 

letzte im fortlaufenden XETRA-Handel (oder einem 

Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse er-

mittelte Preis der Aktie der Gesellschaft. In jedem Fall ist 

jedoch mindestens der geringste Ausgabebetrag im Sinne 

von § 9 Abs. 1 AktG als Ausübungspreis zu bezahlen.  

Die Optionsrechte haben eine Laufzeit von maximal 7 

Jahren ab dem Ausgabetag. Die Optionsrechte können in 

mehreren Tranchen ausgegeben werden. Der Ausgabetag 

muss in dem Zeitraum von 2 bis 8 Wochen nach der 

Veröffentlichung des endgültigen Quartalsberichts für das 

erste, zweite, und dritte Quartal oder des endgültigen 

Jahresergebnisses liegen.   
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Ausgegebene Bezugsrechte können erstmals nach Ablauf 

von vier Jahren ausgeübt werden. Nach Ablauf der 

Wartezeit ist die Ausübung nur innerhalb von Ausübungs-

phasen und nur an Tagen, an denen Geschäftsbanken in 

Frankfurt geöffnet sind, zulässig.  

Die Ausübungsphasen beginnen jeweils im Anschluss an 

eine ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft oder 

im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse des 2. 

und 3. Quartals und haben jeweils eine Laufzeit von vier 

Wochen. Falls und soweit Ausübungstage in einen Zeitraum 

fallen, der mit dem Tag beginnt, an dem die Gesellschaft 

ein Angebot an ihre Aktionäre zum Bezug von jungen Aktien 

oder Teilschuldverschreibungen mit Wandel- oder Bezugs-

rechten im Bundesanzeiger veröffentlicht, und an dem Tag 

endet, jeweils einschließlich, an dem die bezugsbe-

rechtigten Aktien der Gesellschaft erstmals in einem 

Marktsegment der Wertpapierbörse Frankfurt am Main "Ex-

Bezugsrecht" notiert werden, ist eine Ausübung der 

Bezugsrechte unzulässig und die jeweilige Ausübungsfrist 

verlängert sich um eine entsprechende Anzahl von 

Ausübungstagen unmittelbar nach Ende des Sperrzeit-

raums. Eine Ausübung ist nicht möglich in der Zeit vom 

Tage der Veröffentlichung der Einberufung einer Haupt-

versammlung der Gesellschaft bis zum Tage der Haupt-

versammlung sowie innerhalb des Zeitraums von 14 Tagen 

vor Ablauf eines Geschäftsjahres der Gesellschaft.  

Als Erfolgsziel ist eine Ausübung der Optionsrechte nur 

möglich, wenn der volumengewichtete Durchschnitt der 

Schlusspreise  (wie oben definiert) der Aktie der Gesell-

schaft an den 10 Börsenhandelstagen vor dem ersten Tag 

des jeweiligen Ausübungszeitraums mindestens 120% des 

Ausübungspreises beträgt. Sofern diese Voraussetzung für 

einen bestimmten Ausübungszeitraum vorliegt, ist die 

Ausübung während dieses Ausübungszeitraums unabhängig 

von der weiteren Kursentwicklung der Aktie der Gesellschaft 

möglich.  

Vorstand und Aufsichtsrat sind überzeugt, dass sich das 

Aktienoptionsprogramm aufgrund der Anreiz- und Bin-

dungswirkung für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und 

sonstige Mitarbeiter positiv auf die ADVA AG Optical 

Networking und ihre Aktionäre auswirken wird.   

 



 
 

  72 

Teilnahmebedingungen 
 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt-

versammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-

übung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1 Satz 1 der 

Satzung der Gesellschaft die Aktionäre berechtigt, die sich 

unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der 

Gesellschaft anmelden. Dieser Nachweis hat sich auf den 

Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist 

der 3. Mai 2012, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), zu beziehen 

und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu 

erbringen. Ein entsprechender Nachweis durch das 

depotführende Institut ist ausreichend. Die Anmeldung und 

der Nachweis müssen der Gesellschaft mindestens sechs 

Tage vor der Versammlung, also spätestens am 

17. Mai 2012, 24:00 Uhr 

unter  

ADVA AG Optical Networking,  
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
General Meetings 
Postfach 20 01 07 
60605 Frankfurt am Main, Deutschland  
oder mittels Fax unter +49 69 12012 86045  
oder mittels E-mail unter wp.hv@xchanging.com  

 

zugegangen sein.   

Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises des 

Anteilsbesitzes werden den teilnahmeberechtigten 

Aktionären Eintrittskarten übersandt. Aktionäre, die an der 

Hauptversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, 

ihre depotführende Bank möglichst frühzeitig zu benach-

richtigen, damit diese die Anmeldung und den Nachweis des 

Anteilsbesitzes an die Anmeldestelle übermitteln kann. 

Die Berechtigung zur Teilnahme und der Stimmrechts-

umfang richten sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 

zum Nachweisstichtag (Record Date). Im Verhältnis zur 

Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 

mailto:wp.hv@xchanging.com
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nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record 

Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach 

dem Record Date haben für das Bestehen und den Umfang 

des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts keine 

Bedeutung. Aktionäre, die erst nach dem Record Date 

Aktien an der Gesellschaft erworben haben, können nicht 

an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich 

ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht 

haben, sind im Verhältnis zur Gesellschaft auch dann zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem 

Record Date veräußern. Teilweise Veräußerungen und 

Hinzuerwerbe nach dem Nachweisstichtag haben keinen 

Einfluss auf den Umfang des Stimmrechts. Der Nach-

weisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußer-

barkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine 

eventuelle Dividendenberechtigung. 

Stimmrechtsvertretung 

 

Zur Teilnahme berechtigte Aktionäre, die nicht persönlich 

an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei der 

Ausübung ihrer Rechte, insbesondere ihres Stimmrechts, 

durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch eine Aktionärs-

vereinigung, ein Kreditinstitut oder eine andere Person ihrer 

Wahl, vertreten lassen. Wir weisen darauf hin, dass auch 

bei einer Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmel-

dung und der ordnungsgemäße Nachweis des Anteils-

besitzes erforderlich sind (siehe oben unter "Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

die Ausübung des Stimmrechts"). Bevollmächtigt der 

Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 

eine oder mehrere von diesen zurückweisen (§ 134 Abs. 3 

Satz 2 AktG).     

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärs-

vereinigung oder eine andere mit diesen gemäß § 135 Abs. 

8 oder 10 AktG gleichgestellte Institution oder Person 

bevollmächtigt werden, ist die Vollmacht in Textform 

gegenüber der ADVA AG Optical Networking oder in 

Textform unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten zu 

erteilen. Die gleiche Form gilt für den Widerruf und den 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft. 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer 

Aktionärsvereinigung oder einer anderen mit diesen gemäß 

§ 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellten Institution 

oder Person gelten allein die gesetzlichen Bestimmungen 

(vgl. § 17 Abs. 2 Satz 4 der Satzung), die u.a. verlangen, 

dass die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist (§ 135 Abs. 

1 Satz 2 AktG). Wir  bitten daher die Aktionäre, die ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 

mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleich-

gestellte Institution oder Person bevollmächtigen wollen, 

die insoweit zu beachtenden Besonderheiten bei dem 

jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen. 
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Die Erteilung, der Nachweis oder der Widerruf der Voll-

macht kann an die folgende Adresse, Faxnummer bzw.     

E-Mail-Adresse übersandt werden:   

ADVA AG Optical Networking,  
c/o ITTEB GmbH & Co. KG  
Bettina John  
Vogelanger 25 
D-86937 Scheuring, Deutschland 
oder mittels Fax unter +49 8195 99 89 664  
oder mittels E-mail unter adva2012@itteb.de  
 
Ebenso kann der Nachweis der Bevollmächtigung am Tag 

der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten durch 

Vorzeigen der Vollmacht an der Einlasskontrolle erbracht 

werden. 

Ein Formular zur Erteilung von Vollmachten, welches die 

Aktionäre verwenden können, befindet sich auf der 

Rückseite der Eintrittskarte, die den Aktionären übersendet 

wird. Auf Anforderung wird das Vollmachtsformular auch 

von der Gesellschaft übersandt. Das Vollmachts- und 

Weisungsformular steht ferner auf der Internetseite der 

Gesellschaft www.advaoptical.com über die Links – About 

Us – Investor Relations – Deutsch – Corporate Governance 

– Hauptversammlungen - zum Download zur Verfügung. 

Als Service bieten wir unseren Aktionären ferner an, sich 

durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Voll-

machten können unter der nachstehenden Adresse, Fax-

nummer oder E-Mailadresse, bis spätestens 21. Mai 2012, 

24:00 Uhr (Zugang), erteilt werden:   

ADVA AG Optical Networking,  
c/o ITTEB GmbH & Co. KG,  
Bettina John,  
Vogelanger 25 
D-86937 Scheuring, Deutschland 
oder mittels Fax unter +49 8195 99 89 664,  
oder mittels E-mail unter adva2012@itteb.de  
 

Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter bevollmächtigt werden, so muss der Aktionär die-

sen in jedem Fall Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht 

ausgeübt werden soll. Soweit keine Erteilung von Wei-

sungen erfolgt, werden die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind 

verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen 

abzustimmen. Die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter stehen nur für die Ausübung des Stimm-

rechts, nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur 

Verfügung. Ferner werden die Stimmrechtsvertreter bei 

Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Haupt-

versammlung nicht bekannt ist, das Stimmrecht nicht aus-

üben bzw. sich der Stimme enthalten.   

mailto:adva2012@itteb.de
mailto:adva2012@itteb.de
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Diejenigen Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch 

machen und den von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, finden 

hierzu im Internet unter www.advaoptical.com – About Us – 

Investor Relations – Deutsch – Corporate Governance – 

Hauptversammlungen – ein Formular, das zugleich die 

Erteilung von Weisungen ermöglicht. Auch bei der Bevoll-

mächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter sind die ordnungsgemäße Anmeldung und 

der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich (siehe oben 

unter "Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und die Ausübung des Stimmrechts"). Die 

Aktionäre werden zur organisatorischen Erleichterung 

gebeten, die in Textform erteilten Vollmachten und Wei-

sungen an die Stimmrechtsvertreter zusammen mit der 

Eintrittskarte – möglichst unter Verwendung des im 

Internet abrufbaren Vollmachts- und Weisungsformulars – 

bis spätestens zum Ablauf des 21. Mai 2012, 24:00 Uhr 

(Zugang) an die folgende Adresse, Faxnummer oder         

E-Mailadresse zu übermitteln:  

 
ADVA AG Optical Networking 
c/o ITTEB GmbH & Co. KG 
Bettina John 
Vogelanger 25 
D-86937 Scheuring, Deutschland  
oder mittels Fax unter +49 8195 99 89 664  
oder mittels E-mail unter adva2012@itteb.de  
 

Rechte der Aktionäre  

Ergänzung der Tagesordnung  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 

des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 

500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände 

auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller 

haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten 

vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der 

Gesellschaft Inhaber des Mindestbesitzes an Aktien sind 

und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das 

Verlangen halten. 

Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesell-

schaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung also bis 

zum 23. April 2012, 24:00 Uhr, zugehen. Das Verlangen ist 

schriftlich an den Vorstand der ADVA AG Optical Networking 

zu richten. Entsprechende Verlangen können an die 

folgende Adresse gerichtet werden: 

ADVA AG Optical Networking  
Vorstand 
-z.Hd. Karin Tovar-  
Fraunhoferstraße 9a,  
D-82152 Planegg/Martinsried, Deutschland 
 

mailto:adva2012@itteb.de
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Gegenanträge/Wahlvorschläge 

Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt, zu den 

Punkten der Tagesordnung Gegenanträge zu stellen bzw. 

Wahlvorschläge zu machen.  

Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären einschließlich 

des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer 

etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der 

Internetseite der Gesellschaft (www.advaoptical.com) über 

die Links – About Us – Investor Relations – Deutsch – 

Corporate Governance – Hauptversammlungen  zugänglich 

machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der 

Versammlung, also bis zum 9. Mai 2012, 24.00 Uhr, der 

Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag gegen einen 

Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat oder einen 

Vorschlag des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der 

Tagesordnung mit Begründung an nachfolgend genannte 

Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse übersandt hat:  

ADVA AG Optical Networking  
- z.Hd. Karin Tovar -  
Fraunhoferstraße 9a  
D-82152 Planegg/Martinsried, Deutschland 
oder mittels Fax unter: +49 89 890665 22892 
oder mittels E-Mail unter: ktovar@advaoptical.com  
 

Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu 

werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände des § 126 

Abs. 2 AktG vorliegt. Die Begründung braucht nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr 

als 5.000 Zeichen beträgt.   

Aktionäre werden gebeten, Ihre Aktionärseigenschaft im 

Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags nachzu-

weisen.  

Diese Regelungen gelten für Wahlvorschläge der Aktionäre 

sinngemäß. Wahlvorschläge müssen allerdings nicht 

begründet werden. Wahlvorschläge müssen auch dann nicht 

zugänglich gemacht werden, wenn der Wahlvorschlag nicht 

den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der 

vorgeschlagenen Person sowie bei der Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in 

anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 

Ferner sollen einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

beigefügt werden.  

Auskunftsrecht  

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen 

in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-

mailto:ktovar@advaoptical.com
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ordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich 

auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie 

die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter der Voraus-

setzung, dass die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vor-

stand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen 

absehen. Gemäß § 18 Absatz 3 der Satzung der ADVA AG 

Optical Networking ist der Vorsitzende ermächtigt, das 

Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu 

beschränken.  

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft  

Folgende Informationen sind ab der Einberufung auf der 

Internetseite der Gesellschaft (www.advaoptical.com) über 

die Links About Us – Investor Relations – Deutsch – 

Corporate Governance – Hauptversammlungen zugänglich: 

 der Inhalt dieser Einberufung, einschließlich der Er-

läuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (zu dem in der 

Hauptversammlung kein Beschluss gefasst werden soll), 

der Berichte des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 und 

8, der Angabe der Gesamtzahl der Aktien und der 

Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung, einschließlich getrennter Angaben zur 

Gesamtzahl für jede Aktiengattung und der Erläuterungen 

zu den folgenden Rechten der Aktionäre: Ergänzung der 

Tagesordnung, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge, 

Auskunftsrecht, 

 der festgestellte Jahresabschluss der ADVA AG Optical 

Networking zum 31. Dezember 2011,  

 der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011, 

 der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011,  

 der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011, 

 der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011, 

 der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben 

gemäß §§ 289 Abs. 4, Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handels-

gesetzbuchs,  

 der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, 

 der Umwandlungsplan vom 30. März 2012 einschließlich 

der diesem als Anlage 1 beigefügten Satzung der ADVA 

Optical Networking SE (UR-Nr. M0779/2012 des Notars 

Prof. Mayer mit Amtssitz in München), der Umwand-

lungsbericht des Vorstands der ADVA AG Optical Net-

working vom 4. April 2012 sowie die Bescheinigung des 

gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen, 
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der Dr. Kleeberg & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, gemäß Art. 37 

Abs. 6 SE-VO vom 30. März 2012,  

 die Formulare, die für die Erteilung einer Vollmacht für 

die Hauptversammlung verwendet werden können. 

Die vorgenannten Unterlagen liegen ferner von der 

Einberufung der Hauptversammlung an in den Ge-

schäftsräumen der Gesellschaft, Fraunhoferstr. 9a, 82152 

Planegg/Martinsried und Märzenquelle 1-3, 98617 

Meiningen-Dreißigacker, sowie in der Hauptversammlung 

selbst aus.  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

 

Im Zeitpunkt der Einberufung (16. April 2012) ist das 

Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 47.524.875 

Stückaktien als Stammaktien. Jede Aktie gewährt eine 

Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung 

keine eigenen Aktien, aus denen ihr keine Rechte 

zustünden. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimm-

berechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung damit 47.524.875. 

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möch-

ten, werden gebeten, ihre depotführende Bank möglichst 

frühzeitig zu benachrichtigen, damit diese die Anmeldung 

und den Nachweis des Aktienbesitzes an die Anmeldestelle 

übermittelt, die die Eintrittskarten für die Hauptver-

sammlung ausstellt.  

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende 

Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- 

und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis 

zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Haupt-

versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als 

Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum 

Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand 

nach dem Record Date haben für den Umfang und die 

Ausübung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts 

keine Bedeutung. Aktionäre, die erst nach dem Record Date 

Aktien an der Gesellschaft erworben haben, können nicht 

an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich 

ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht 

haben, sind im Verhältnis zur Gesellschaft auch dann zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem 

Record Date veräußern. Teilweise Veräußerungen und 

Hinzuerwerbe nach dem Nachweisstichtag haben keinen 

Einfluss auf den Umfang des Stimmrechts. Der Nachweis-

stichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit 

der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle 

Dividendenberechtigung. 
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Simultanübersetzung / Simultaneous translation 
 
Für die Teilnehmer der Hauptversammlung der ADVA AG 
Optical Networking am 24. Mai 2012 besteht die Möglichkeit 
einer Simultanübersetzung in englischer Sprache. 
 
For those attending the annual shareholder meeting of 
ADVA AG Optical Networking on May 24, 2012, a 
simultaneous translation of the event will be available in 
English. 
 

Meiningen im April 2012  

 

ADVA AG Optical Networking 

Der Vorstand
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ANFAHRTSBESCHREIBUNG ZUM 
HOTEL SÄCHSISCHER HOF 

 

Von Norden – aus Richtung Hamburg: 
 A7 Richtung Fulda 
 am Kirchheimer Dreieck auf die A4 Richtung Dresden 
 am Kreuz Erfurt auf die A71 Richtung Schweinfurt 
 an Ausfahrt Meiningen-Süd die Autobahn verlassen 
 auf B10 Richtung Meiningen Stadtmitte 
 

Von Osten – aus Richtung Berlin: 
 A9 Richtung Nürnberg 
 am Hermsdorfer Kreuz auf die A4 Richtung Eisenach 
 am Kreuz Erfurt auf die A71 Richtung Schweinfurt 
 an Ausfahrt Meiningen-Süd die Autobahn verlassen 
 auf B10 Richtung Meiningen Stadtmitte 
 

Von Süden – aus Richtung Nürnberg: 
 A3 Richtung Richtung Frankfurt am Main 
 am Kreuz Erlangen/Fürth auf A73 Richtung Bam-berg/Suhl 
 am Dreieck Suhl auf die A71 Richtung Schweinfurt 
 an Ausfahrt Meiningen-Süd die Autobahn verlassen 
 auf B10 Richtung Meiningen Stadtmitte 
 

Von Westen – aus Richtung Frankfurt am Main: 
 A3 Richtung Richtung Nürnberg 
 am Kreuz Biebelried auf die A7 Richtung Kassel 
 am Dreieck Schweinfurt/Werneck auf die A70 Richtung Bamberg 
 am Dreick Werntal auf die A71 Richtung Erfurt 
 an Ausfahrt Meiningen-Süd die Autobahn verlassen 
 auf B10 Richtung Meiningen Stadtmitte 
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Parkplätze 
 
Da das Hotel Sächsischer Hof nur über eine geringe Anzahl 
von Parkplätzen verfügt, möchten wir Sie bitten, auf die 
Parkplätze in der Lindenallee (über die Marienstraße) und 
in der Landsberger Straße (über die Bernhardstraße) 
auszuweichen. 
 

Romantik Hotel Sächsischer Hof 
Georgstraße 1, 98617 Meiningen, Deutschland 
t +49 3693 457 0  
f+49 3693  457 401 
saechsischer-hof@romantikhotels.com 
www.romantikhotels.com/meiningen 
 
 

 
 

English Annual Shareholder Meeting agenda 
An English Convenience translation of the Shareholder 
Meeting agenda is available for download at:  
 
www.advaoptical.com – About Us – Investor Relations – 
English – Corporate Governance – Shareholders‘ meetings. 
 

mailto:saechsischer-hof@romantikhotels.com
http://www.romantikhotels.com/meiningen
http://www.advaoptical.com/


 

  


